
URTEIL DES GERICHTSHOFES

VOM 23. NOVEMBER 1978 <appnote>1</appnote>

Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson
und Colin Alex Norman Woodiwiss

(Ersuchen um Vorabentscheidung,
vorgelegt vom Court of Appeal (Criminal Division))

„Zahlungsmittel und Kapitalverkehr"

Rechtssache 7/78

Leitsätze

1. Freier Warenverkehr — Waren — Begriff — Zahlungsmittel — Gold- und Silber
münzen — Qualifizierung
(EWG-Vertrag, Artikel 30 bis 37)

2. Freier Warenverkehr — Ausnahmen — Gründe der öffentlichen Ordnung — Außer
Kurs gesetzte Silbermünzen — Ausfuhrverbot — Zulässigkeit
(EWG-Vertrag, Artikel 36)

1. Im System des EWG-Vertrags sind
Zahlungsmittel nicht als Waren zu be
trachten, die unter Artikel 30 bis 37
des Vertrages fallen. Diese Vorschrif
ten gelten also nicht für
a) Münzen aus Silberlegierungen, die

in einem Mitgliedstaat gesetzliches
Zahlungsmittel sind,

b) Goldmünzen wie zum Beispiel
Krügerrand, die in einem Dritt
staat hergestellt sind, sich aber in
einem Mitgliedstaat im freien Ver
kehr befinden.

2. Ein Ausfuhrverbot für Münzen eines

Mitgliedstaats aus Silberlegierungen,
die gesetzliches Zahlungsmittel in die
sem Staat waren, es aber nicht mehr
sind, die einzuschmelzen oder sonst
zu zerstören im Inland jedoch verbo
ten ist, ist aus Gründen der öffentli
chen Ordnung im Sinne des Artikels
36 des Vertrages gerechtfertigt, weil
es zum Schutz des Münzrechts dient,
das herkömmlich als wesentliches In
teresse des Staates betrachtet wird.

In der Rechtssache 7/78

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Court
of Appeal (Criminal Division) in dem vor diesem Gericht anhängigen Straf
verfahren gegen

1 — Verfahr enssprache: Englisch.
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Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson und Colin Alex Norman
Woodiwiss

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Aus
drucks „Kapitalverkehr" im Sinne des Kapitels 4 im Zweiten Teil, Titel III,
des EWG-Vertrags

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kutscher, des Kammerpräsidenten
Mackenzie Stuart, der Richter A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A.
O'Keeffe und G. Bosco,

Generalanwalt: H. Mayras
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, das Verfahren und die
gemäß Artikel 20 des Protokolls über die
Satzung des Gerichtshofes der EWG ein
gereichten schriftlichen Erklärungen las
sen sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

Die Berufungsführer waren vor dem Can
terbury Crown Court angeklagt, wissent
lich an einer betrügerischen Umgehung
des Einfuhrverbotes für bestimmte Wa

ren, nämlich 1 500 Krügerrand-Goldmün
zen, nach der Import of Goods (Con
trol) Order [Wareneinfuhrkontrollverord
nung] 1954 beteiligt gewesen zu sein,

strafbar als Verstoß gegen Section 304
(b) des Customs and Excise Act [Gesetz
über Zölle und Verbrauchsabgaben]
1952. Der Berufungsführer Johnson war
weiter wegen sieben anderer Verstöße
ähnlicher Art (betreffend 1 900 Krüger
rand-Goldmünzen) angeklagt, die Beru
fungsführer Johnson und Woodiwiss fer
ner, sich verabredet zu haben, das von
der Export of Goods (Control) Order
1970 auferlegte Verbot durch die Aus
fuhr von 40,39 Tonnen im Vereinigten
Königreich geprägter Münzen aus Silber
legierungen zu umgehen.

Im Anfangsstadium der Verhandlung er
klärte sich der Berufungsführer Woodi-
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wiss hinsichtlich des Punktes 1 der An

klage für schuldig. Später brachten alle
drei Berufungsführer vor, es liege keine
strafbare Handlung vor, da die einschlägi
gen Ein- und Ausfuhrverbote wegen Ver
stoßes gegen den EWG-Vertrag ungültig
seien. Der erstinstanzliche Richter wies

dieses Vorbringen zurück und weigerte
sich, die damit aufgeworfene Frage dem
Gerichtshof zur Vorabentscheidung nach
Artikel 177 des Vertrages vorzulegen.
Daraufhin erklärten sich die Berufungs
führer der übrigen Punkte der Anklage
für schuldig.

Anschließend legten sie Berufung zum
Court of Appeal (Criminal Division) ein,
der mit Beschluß vom 15. Dezember

1977, in das Register der Kanzlei des Ge
richtshofes eingetragen am 16. Januar
1978, dem Gerichtshof nach Artikel 177
des Vertrages die folgenden Fragen vor
gelegt hat:
1. Sind die folgenden Münzen im Grund

satz „Kapital" im Sinne des Kapitels
4 im Zweiten Teil, Titel III, des Ver
trages von Rom:

a) in einem Drittland hergestellte
Goldmünzen, beispielsweise Krü
gerrand, die sich in einem Mitglied
staat im freien Verkehr befinden;

b) Münzen aus Silberlegierungen, die
in einem Mitgliedstaat gesetzliches
Zahlungsmittel sind;

c) Münzen eines Mitgliedstaats aus
Silberlegierungen, die gesetzliches
Zahlungsmittel waren, es aber
nicht mehr sind, und die in diesem
Staat dennoch als Münzen gegen
die Zerstörung in diesem Staat ge
schützt sind?

2. Bejahendenfalls: Kann aus der Menge
und Art, in der, und aus den Zwek
ken, zu denen solche Münzen gehan
delt werden, folgen, daß sie nicht
mehr „Kapital" im Sinne des Kapitels
4 im Zweiten Teil, Titel III, sind?

3. Schließt die Anwendung des Kapitels
4 im Zweiten Teil, Titel III, des Ver
trages von Rom auf diejenigen der

vorgenannten Münzen, die „Kapital"
darstellen, die Anwendung des Kapi
tels 2 im Zweiten Teil, Titel I, des
Vertrages aus?

4. Falls auch nur eine der obigen Fragen
dahin gehend beantwortet werden
sollte, daß die fraglichen Waren unter
Kapitel 2 im Zweiten Teil, Titel I, fal
len — kann sich dann ein Mitglied
staat auf die in Artikel 36 des Vertra

ges von Rom erwähnte „öffentliche
Ordnung" berufen, um

a) die Einfuhr von Goldmünzen aus
wenigstens einem der folgenden
Gründe, nämlich

i) die Belastung seiner Zahlungs
bilanz zu verhindern,

ii) Die Spekulation und das Hor
ten von unproduktivem Vermö
gen zu verhindern,

b) die Ausfuhr seiner eigenen Mün
zen aus Silberlegierungen aus we
nigstens einem der folgenden
Gründe, nämlich

i) sicherzustellen, daß kein Man
gel an Hartgeld für den öffent
lichen Gebrauch auftritt,

ii) sicherzustellen, daß ein aus der
Werterhöhung des in den Mün
zen enthaltenen Metalls entste
hender Gewinn eher dem Mit

gliedstaat als einem einzelnen
zuwächst,

iii) zu verhindern, daß seine Mün
zen außerhalb eines Hoheitsge
biets zerstört werden, was eine
strafbare Handlung darstellen
würde, wenn es innerhalb sei
nes Hoheitsgebiets geschähe,

zu beschränken?

Die Berufungsführer, das Vereinigte Kö
nigreich, Italien und die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften haben ge
mäß Artikel 20 der Satzung des Gerichts
hofs schriftliche Erklärungen abgegeben.
Der Grichtshof hat auf Bericht des Be

richterstatters nach Anhörung des Gene-
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ralanwalts beschlossen, die mündliche
Verhandlung ohne vorherige Beweisauf
nahme zu eröffnen.

II — Nach Artikel 20 des Proto

kolls über die Satzung des
Gerichtshofs der EWG ein

gereichte schriftliche Erklä
rungen

A — Erklärungen der Berufungsführer

Die Berufungsführer tragen vor, bei den
ausgeführten Münzen habe es sich um
Sixpence-, Shilling-, Florin- und Half
crown-Münzen gehandelt. Außer den
letztgenannten seien alle diese Münzen
noch gesetzliches Zahlungsmittel, aber
nicht mehr als solches im Umlauf. Sie

seien von Privaten aus dem Verkehr ge
zogen worden, die sie im Vereinigten Kö
nigreich frei zu Preisen handelten, die
dem Marktwert ihres Silbergehalts ent
sprächen, da dieser ihren Nominalwert
bei weitem übersteige. Die Silbermünzen,
auf die sich die Strafvorwürfe in der An

klageschrift bezögen, seien sämtlich von
zahlreichen Einwohnern des Vereinigten
Königreichs über rechtmäßige Anzeigen
und Angebote in einer im Vereinigten
Königreich umlaufenden Zeitschrift er
langt worden. Die Regierung des Ver
einigten Königreichs habe keine Maßnah
men getroffen, um einen solchen Handel
zu verhindern oder auch nur zu entmuti

gen. Es bestehe kein von der Regierung
eingeführtes oder gebilligtes System, das
es einem Bürger ermögliche, den Wert
des Silberanteils der Münzen von der Re

gierung zu erhalten. Die Königliche
Münze als die hierfür zuständige Regie
rungsstelle kaufe diese Münzen aus Sil
berlegierungen nur zu ihrem Nominal
wert an. Die aus dem Vereinigten König
reich ausgeführten Münzen aus Silberle
gierungen seien der deutschen Firma
AGOSI zum üblichen Marktpreis ihres
Silbergehalts verkauft worden.

Der Preis, zu dem einer der Berufungs
führer Krügerrand erworben habe, sei

von dem Marktpreis bestimmt gewesen,
zu dem diese Münzen damals in Deutsch

land rechtmäßig und frei gehandelt wor
den seien. Während der gesamten von
der Anklageschrift umfaßten Zeit und bis
heute würden Krügerrand im Vereinig
ten Königreich rechtmäßig und frei zu
Preisen gehandelt, die sich auf einem
freien Markt bildeten, den sie mit allen
anderen Goldmünzen gemein hätten, wo
her und aus welcher Zeit auch immer

diese stammten. Krügerrand könnte von
jeder natürlichen oder juristischen Per
son in das Vereinigte Königreich einge
führt werden, die eine entsprechende Er
laubnis der Regierung des Vereinigten
Königreichs habe. Eine Regierungsstelle
bestimme die Zeit, für die eine solche Li
zenz gelten solle, sowie die Menge und
die Art der Münzen, die eingeführt wer
den dürften. Anschließend sei die natür

liche oder juristische Person hinsichtlich
des Handels mit diesen Münzen im Ver

einigten Königreich nicht mehr be
schränkt. Die Münzen des Vereinigten
Königreichs, um die es hier gehe, könn
ten von jeder natürlichen oder juristi
schen Person aus dem Vereinigten König
reich ausgeführt werden, die eine entspre
chende Erlaubnis der Regierung des Ver
einigten Königreichs besitze. Die Regie
rungsstelle bestimme die Zeit, für die
eine solche Lizenz gelten solle, und die
Menge der Münzen, die ausgeführt wer
den dürften.

Nach Section 10 des Coinage Act [Münz
gesetz] 1971 könnten Strafgerichte im
Vereinigten Königreich gegen jedermann
vorgehen, der gegen das Verbot ver
stoße, Metallmünzen einzuschmelzen
oder zu zerstören, die im Vereinigten Kö
nigreich gültig seien oder es irgendwann
nach dem 16. Mai 1969 gewesen seien.
(Alle im vorliegenden Fall betroffenen
Münzen aus Silberlegierungen fielen un
ter diese Definition.) In der fraglichen
Zeit hätten diese Gerichte auch gegen
jedermann vorgehen können, der sich ver
abredet habe, solche Verstöße außerhalb
des Vereinigten Königreichs zu begehen,
wenn ein Teil der Handlungen der Betei-
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ligten, wie im vorliegenden Fall, im Ver
einigten Königreich erfolgt sei (Director
of Public Prosecution v. Doot, 1973, A.C.
807).

Der Handel mit Goldmünzen im Ver

einigten Königreich oder außerhalb des
Vereinigten Königreichs durch Einwoh
ner des Vereinigten Königreichs werde
nach dem Exchange Control Act 1947
kontrolliert.

Nach Ansicht der Berufungsführer kön
nen die dem Gerichtshof gestellten Fra
gen 1 und 2 nicht „im Grundsatz" beant
wortet werden, da der Status der Mün
zen davon abhänge, in welcher Weise sie
gehandelt würden. In Frage 3 werde der
Gerichtshof ersucht, den Zweiten Teil,
Titel III, des Vertrages vor dem Zweiten
Teil, Titel I, zu prüfen. Nach Auffassung
der Berufungsführer wäre es zweckdienli
cher, wenn der Gerichtshof die aufgewor
fenen Fragen in folgender Reihenfolge
erörterte: a) Artikel 30 bis 35, b) Artikel
36, c) Kapitalverkehr. Mit diesen Vor
schlägen werde einerseits Art und Um
fang der gegen die Berufungsführer nach
dem nationalen Recht des Vereinigten
Königreichs erhobenen Vorwürfe berück
sichtigt, nämlich mit „Waren" gehandelt
zu haben, und andererseits das Zuge
ständnis des für die Berufungsgegner,
Her Majesty's Commissioners of Cu
stoms and Excise, auftretenden Solicitor-
General vor dem Court of Appeal (Crimi
nal Division), das dieser angenommen
und in seiner Entscheidung wie folgt
wiedergegeben habe:

„Der Solicitor-General gestand zu, daß
diese Verbote, wenn Münzen der fragli
chen Art als Waren anzusehen sind, auf
die der Zweite Teil, Titel I, des Vertra
ges Anwendung findet, die einschlägigen
Beschränkungen ungültig machen, falls
diese nicht nach Artikel 36 . . . gerechtfer
tigt werden können."

Das einschlägige Recht des Vereinigten
Königreichs über die Einfuhr von Waren
beruhe auf einem Gesetz aus dem Jahr
1939. Die Ermächtigung für die Ertei
lung von Lizenzen für die Einfuhr von

Waren sei in einer Verordnung aus dem
Jahr 1954 enthalten. In der Folge seien
bis zum 15. April 1975 Allgemeine Lizen
zen erteilt worden; seitdem widerspreche
es dem nationalen Recht, Waren der im
vorliegenden Fall betroffenen Klasse und
andere Gegenstände aus Gold ohne Li
zenz einzuführen. Anzumerken sei, daß
Nomenklatur und Numerierung des Ge
meinsamen Zolltarifs für alle diese Ge

genstände verwandt würden. Das ein
schlägige Recht des Vereinigten König
reichs über die Ausfuhr von Waren be
ruhe ebenfalls auf dem Gesetz aus dem

Jahr 1939. Die Ermächtigung zur Ertei
lung von Lizenzen für die Ausfuhr von
Waren sei in einer Verordnung aus dem
Jahr 1970 enthalten. Allgemeine Lizen
zen seien in der Folge bis zum 15. Juli
1974 erteilt worden; seitdem wider
spreche es dem nationalen Recht, „Wa
ren" der im vorliegenden Fall betroffe
nen Klasse ohne Lizenz auszuführen.

Das Gemeinschaftsrecht, nach dem diese
Verbote zu beurteilen seien, finde sich
zunächst in Artikel 42 der dem Beitritts

vertrag vom 22. Januar 1972 beigefügten
Beitrittsakte. Diese Bestimmung laute wie
folgt:

„Die mengenmäßigen Ein- und Ausfuhr
beschränkungen werden zwischen der
Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zu
sammensetzung und den neuen Mitglied
staaten sowie zwischen den neuen Mit

gliedstaaten mit dem Beitritt beseitigt.

Die Maßnahmen mit gleicher Wirkung
wie diese Beschränkungen werden späte
stens am 1. Januar 1975 beseitigt."
Hiernach müßten von den in Artikel 42

angeführten Terminen an mengenmäßige
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen sowie
Maßnahmen gleicher Wirkung soweit
überhaupt möglich, nach einer auf den
vorliegenden Fall anwendbaren Bestim
mung des Gemeinschaftsrechts gerechtfer
tigt sein.

Bei der Anwendung des Artikels 42 der
Beitrittsakte seien die den gleichen Ge
genstand behandelnden Artikel 30 bis 37
des EWG-Vertrags zu berücksichtigen.
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Diese Artikel gelten im Grundsatz im
Vereinigten Königreich (Artikel 2 der
Beitrittsakte), soweit die Beitrittsakte
keine Abweichungen enthalte. Die Arti
kel 30 bis 37 müßten im Zusammenhang
mit dem gesamten EWG-Vertrag, ein
schließlich des Artikels 3 Buchstabe a,
der Artikel 5 und 9 sowie der Artikel 67

bis 73, 103, 108 und 109 gesehen wer
den. Unter Berücksichtigung aller ein
schlägigen Bestimmungen und der
Rechtsprechung des Gerichtshofes seien
die Berufungsführer der Auffassung, daß
a) die fraglichen Geschäfte Warenver
kehr gewesen seien, b) die fraglichen Ver
bote mengenmäßige Beschränkungen ge
wesen seien, c) die Verbote mengenmä
ßige Beschränkungen gewesen seien, die
Artikel 42 der Beitrittsakte sowie die Arti

kel 30, 31 und 34 des EWG- Vertrages
verletzt hätten, und d) diese Artikel un
mittelbare Wirkung hätten und Verbote,
die gegen sie verstießen, rechtsunwirk
sam seien.

Das Wort „Waren" werde weder in Arti
kel 42 der Beitrittsakte noch in den Arti

keln 30, 31 (Satz 1) und 34 des Vertra
ges verwandt. Es sei aber unter Berück
sichtigung des Artikels 3 Buchstabe a
und des Artikels 9 sowie der Überschrift
von Titel 1 im Zweiten Teil des Vertra

ges offenkundig in diese Bestimmungen
hineinzulesen. Die Berufungsführer ver
weisen auf die Definition der Waren in

der Rechtssache 7/68 (Kommission/Ita
lien):

„Unter Waren im Sinn . . . [des Artikels
9] sind Erzeugnisse zu verstehen, die
einen Geldwert haben und deshalb Ge

genstand von Handelsgeschäften sein
können."

Sowohl die Münzen aus Silberlegierun
gen aus der Zeit vor dem Jahre 1947 als
auch die Krügerrand seien von den an
den Geschäften beteiligten Parteien in
Geld bewertet worden. Solche Münzen

hätten ungeachtet dessen, daß sie (im
Vereinigten Königreich bzw. in Süd
afrika) gesetzliches Zahlungsmittel sein
mögen, im Rahmen von Handelsgeschäf

ten einen eigenen Wert als Waren, einen
Preis, der von den Marktkräften ein
schließlich Angebot und Nachfrage be
stimmt werde.

Der Gemeinsame Zolltarif der Gemein

schaft zeige, daß Gold, Silber und Mün
zen zunächst als Gegenstand von Ge
schäften betrachtet würden, auf die der
Tarif Anwendung finde (Verordnung
Nr. 2500/77, ABl. L 289, Tarifnummern
71.05, 72.01 und 99.05). Für die Anwen
dung des GZT schreibe die Verordnung
Nr. 803/68 vor, daß der Zollwert der
Waren

„der normale Preis [ist], d. h. der Preis,
der für diese Waren ... bei einem Kauf

geschäft unter den Bedingungen des
freien Wettbewerbs zwischen einem Käu

fer und einem Verkäufer, die voneinan
der unabhängig sind, erzielt werden
kann".

Diese Bestimmungen trügen dem vom
vorliegenden Fall illustrierten Umstand
Rechnung, daß Gold- und Silbermünzen
auf dem Markt einen Wert als Waren

hätten, die Gegenstand von Handelsge
schäften seien. Darüber hinaus seien die

Verbotsvorschriften, um die es in der vor
liegenden Sache gehe, Verordnungen zur
Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von

„Waren"; auch die Anklagepunkte im
Ausgangsverfahren bezögen sich ebenso
wie das Gesetz, die Verordnungen und
die Lizenzsysteme, aufgrund deren die
Anklagen erhoben worden seien, gerade
auf die Ein- und Ausfuhr von „Waren".

Somit verböten die einschlägigen Ver
tragsbestimmungen sowohl zur Zeit des
Beitritts in Kraft befindliche als auch spä
ter eingeführte mengenmäßige Beschrän
kungen. Der Widerruf der Offenen Allge
meinen Lizenzen zum 16. April 1975
(Einfuhren) bzw. zum 15. Juli 1974 (Aus
fuhren) habe vom jeweiligen Termin an
neue mengenmäßige Beschränkungen ge
schaffen. Nach dem Beitritt des Vereinig
ten Königreichs zur EWG am 1. Januar
1973 sei die Einfuhr von Goldmünzen in

der Zeit vom 5. Juli 1973 bis zum
16. April 1975 ohne weiteres erlaubt ge-
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wesen. Ähnlich sei die Ausfuhr aller Mün

zen aus dem Vereinigten Königreich in
der Zeit vom Tag des Beitritts bis zum
15. Juli 1974 frei erlaubt gewesen. Diese
Maßnahmen könnten somit eher als men

genmäßige Beschränkungen denn als
solche gleicher Wirkung betrachtet wer
den. Nach den feststehenden Grundsät
zen des Gemeinschaftsrechts zur unmit

telbaren Wirkung und zum Vorrang des
Gemeinschaftsrechts dürften nationale

Gerichte keine nationalen Bestimmungen
anwenden, die mit dem Gemeinschafts
recht unvereinbar seien. Artikel 42 der

Beitrittsakte sowie die Artikel 30, 31 Satz
1 und Artikel 34 unterlägen sämtlich die
sen Grundsätzen des Gemeinschafts

rechts. Diese Bestimmungen erlegten den
Mitgliedstaaten eine klare und eindeutige
Verpflichtung auf; sie seien unbedingt;
sie verlangten keine zusätzlichen Durch
führungsvorschriften (jedenfalls nicht
mehr nach Ablauf der ursprünglichen
Übergangszeit der Gemeinschaft — vgl.
Schlußanträge des Generalanwalts May
ras in der Rechtssache 41/74, Van
Duyn/Home Office; Rechtssache 13/68,
Salgoil/Italienisches Außenhandelsmini
sterium).

Zu Artikel 36 des Vertrages tragen die
Berufungsführer folgendes vor:
1. Die Last, die Verbotsvorschriften ins

besondere nach Artikel 36 des EWG-

Vertrags zu rechtfertigen, liege bei
der Regierung des Vereinigten König
reichs.

2. Die Verbote seien aus keinem der in

Artikel 36 aufgeführten Gründe erfor
derlich gewesen.

3. Sollten sich die Verbote auf die

Durchsetzung der auf das britische
Münzwesen bezüglichen strafrechtli
chen Vorschriften des Vereinigten Kö
nigreichs beziehen, so hätte dieses
Ziel durch eine Verordnung auf
Gemeinschaftsebene oder, sollte es
zulässig sein, es auf nationaler Ebene
zu verfolgen, durch eine Ergänzung
und/oder die ordnungsgemäße Durch
setzung des Strafrechts und nicht

durch eine Beschränkung des freien
Warenverkehrs verfolgt werden müs
sen.

4. Sollte es Zweck der Verbote sein, die
wirtschaftlichen Interessen des Ver

einigten Königreichs zu schützen, so
könnten die Verbote nicht nach Arti

kel 36 gerechtfertigt werden.
5. Sollte es Zweck der Verbote sein, die

Zahlungsbilanz des Vereinigten König
reichs zu schützen, so hätte dieser
Zweck durch Anwendungen der Ver
tragsbestimmungen über Zahlungsbi
lanzfragen verfolgt werden müssen.

Zunächst seien die fraglichen Verbote im
Gesetz aus dem Jahr 1939 und im Cu
stoms and Excise Act 1952 enthalten, auf
dem die Anklage beruhe. Diese Gesetze
seien allgemeiner Art. Es habe nicht er
wartet werden können, daß sie die
Grundsätze des Vertrages oder der Bei
trittsakte erfaßten oder berücksichtigten;
sie täten dies auch nicht. Ebensowenig
habe von den Verordnungen, die in ähn
lich allgemeiner Form aufgrund der Er
mächtigung im ersten Gesetz ergangen
seien und aus den Jahren 1954 bzw. 1974
datierten, erwartet werden können, daß
sie die Grundsätze des Vertrages oder
der Beitrittsakte erfaßten oder berücksich

tigten. Es sei nicht recht vorstellbar, wie
diese Gesetze, Verordnungen oder später
erlassene Lizenzen irgendwie aus den in
Artikel 36 genannten Gründen gerechtfer
tigt sein könnten. Sodann beruhten die
fraglichen Verbote auf dem Widerruf der
Allgemeinen Lizenzen hinsichtlich Mün
zen.

Der einzige in Artikel 36 enthaltene, hin
sichtlich dieser Verbote zu erörternde

Grund sei der der „öffentlichen Ord
nung", da dies die einzige Rechtferti
gung sei, auf die sich die Regierung des
Vereinigten Königreichs für die Anwen
dung des Artikels 36 berufe. Der Aus
druck „public policy" sei im Recht des
Vereinigten Königreichs nicht definiert.
Die Gerichte des Vereinigten König
reichs hätten ihn verwendet, um die Be-
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schränkung von Tätigkeiten zu rechtferti
gen, die als dem allgemeinen Wohl der
Gesellschaft widersprechend erachtet wer
den könnten. Das Vereinigte Königreich
sei dem Vertrag beigetreten, ohne eine
neue Definition des Begriffs, wie er in
den ursprünglichen Texten erscheine,
sicherzustellen. Die Berufungsführer ver
trauten darauf, daß alle Sprachfassungen
des Vertrages gleichermaßen verbindlich
seien (Artikel 248 des Vertrages und Arti
kel 160 der Beitrittsakte). Die französi
sche und deutsche Entsprechung für
„public policy" seien „ordre public" und
„öffentliche Ordnung". Beide hätten
nicht die gleiche weite Bedeutung, die
diesem Ausdruck herkömmlich im Ver

einigten Königreich gegeben werde. Wei
ter vertrauten die Berufungsführer
darauf, daß sich der gleiche Ausdruck in
Artikel 48 Absatz 3 und in Artikel 56 Ab

satz 1 des Vertrages finde, wo er die
gleiche Bedeutung haben müsse. Er
müsse eng und einschränkend ausgelegt
werden. Die Berufungsführer beziehen
sich auf die Rechtssache 41/74 (Van
Duyn).

Sie tragen weiter vor, den nach Artikel
36 zugelassenen Verboten und Beschrän
kungen sei es gemein, daß sie wesent
liche nationale, allen Mitgliedstaaten ge
meinsame Interessen schützen sollten, die
auf nationaler besser als auf Gemein

schaftsebene, die ohne Verkehrsverlage
rung und ohne Diskriminierung anderer
Mitgliedstaaten und die vernünftiger
weise nicht auf andere Art geschützt wer
den könnten als durch Verbote oder Be

schränkungen von Ein- und Ausfuhren.
Daraus ergebe sich, daß dem Ausdruck
„öffentliche Ordnung" nicht die Bedeu
tung habe beigelegt werden sollen, ir
gendwelche über die im Artikel im übri
gen aufgeführten Interessen hinausgehen
den politischen Interessen der Mitglied
staaten abzudecken. Die französische

und die deutsche Fassung des Ausdrucks
sollten vorgezogen werden, da sie klar
machten, daß der Ausdruck sich auf die
öffentliche Ordnung des Staates bezie
hen solle, ein Interesse am Schutz der po-

litischen und sozialen Struktur des Staa

tes, das von allen Mitgliedstaaten geteilt
werde. Der Ausdruck könne keine beson
deren wirtschaftlichen Interessen eines be

stimmten Mitgliedstaates erfassen, die,
wenn überhaupt, mit Hilfe der vielen an
deren auf Wirtschaftsangelegenheiten be
züglichen Bestimmungen geschützt wer
den müßten (vgl. Kommission/Italien,
Rechtssache 7/61).

Die Regierung des Vereinigten König
reichs versuche, das Importverbot damit
zu rechtfertigen, daß sie eine Belastung
der Zahlungsbilanz habe verhindern wol
len. Es sei schwerlich zu sehen, wie die
ses Bemühen denkmöglich von der „öf
fentlichen Ordnung" in Artikel 36 erfaßt
sein sollte. In der Rechtssache 7/61

(Kommission/Italien) habe der Gerichts
hof ausgeführt:

„Im Gegensatz zu Artikel 226 enthält Ar
tikel 36, wie dies sein letzter Satz bestä
tigt, Tatbestände nicht wirtschaftlicher
Art, die die Verwicklung der in den Arti
keln 30 bis 34 aufgestellten Grundsätze
nicht in Frage stellen können."

Zur fraglichen Zeit hätten keine Um
stände vorgelegen, die einseitige Be
schränkungen oder Verbote der Einfuhr
von Krügerrand durch die Regierung des
Vereinigten Königreichs hätten rechtferti
gen oder die Kommission hätten veranlas
sen können, von Amts wegen oder auf
Antrag der Regierung des Vereinigten
Königreichs eine Prüfung oder Maßnah
men nach Artikel 108 einzuleiten. Die Re

gierung des Vereinigten Königreichs
trage weder vor, daß solche Umstände
vorgelegen hätten, noch, daß es sich um
ein Vorgehen nach Artikel 135 der Bei
trittsakte gehandelt habe. Der allgemeine
Aufbau des Vertrages und die Grund
sätze, auf denen die Zollunion der Mit
gliedstaaten ruhe, drohten unterminiert
zu werden, wenn jeder Mitgliedstaat ein
seitige Maßnahmen in Abweichung vom
Grundsatz des freien Warenverkehrs tref

fen könnte, möglicherweise, ohne sie an
deren Mitgliedstaaten zu eröffnen, und
wenn es ihm dann gestattet wäre, diese
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Maßnahmen durch eine nicht nachprüf
bare Verweisung auf den Schutz seiner
Zahlungsbilanz zu rechtfertigen.

In der Frage 4 a) ii) werde eine rein ge
sellschaftliche Erwägung aufgeworfen,
die für die angemessene Prüfung des An
wendungsbereiches von Artikel 36 voll
kommen irrelevant sei. Man könne einer

Haltung unmöglich Gewicht beimessen,
die mit Geist und Absicht des Vertrages
völlig unvereinbar sei. Das gelte insbeson
dere, da innerhalb des Vereinigten König
reichs ein rechtmäßiger freier Markt für
Silber- und Goldmünzen in- und auslän

discher Herstellung bestehe. Offenkun
dig sei es eine ,,willkürliche Diskriminie
rung", wenn ein Mitgliedstaat den Han
del mit anderen Mitgliedstaaten in sol
chen Erzeugnissen verbiete, ihn aber in
nerhalb seiner eigenen Grenzen zulasse.

Zur Frage 4 b) i) sei zu sagen, daß die
Versorgung mit gültigen Münzen im Ver
einigten Königreich vollständig der Re
gierungskontrolle unterliege und daß die
Münzen aus Silberlegierungen seit vielen
Jahren außer Verkehr gewesen seien. Im
übrigen sei dies nicht der bei der Einfüh
rung des Verbotes im Vereinigten König
reich von der Regierung öffentlich er
klärte Zweck gewesen. Er könne auch
für einen Teil der Münzen nicht gelten,
nämlich für die Halfcrown-Münzen, da
diese bereits seit einem Zeitpunkt zwi
schen der Einführung des Dezimalsy
stems im Jahr 1971 und dem 16. Mai
1969 kein gesetzliches Zahlungsmittel
mehr seien. Im Vereinigten Königreich
bestehe kein Mangel an gültigen Mün
zen, ein solcher habe auch nicht bestan
den noch sei sein Vorliegen behauptet
worden.

Zur Frage 4 b) ii) tragen die Berufungs
führer vor, es könne nicht Ziel des Ver
trages gewesen sein, einem Mitgliedstaat
die rechtlichen Möglichkeiten dafür an
die Hand zu geben, sich einen wirtschaft
lichen Vorteil zu verschaffen, indem er
verlange, daß der Wert eines Erzeugnis
ses eher dem Staat als einem einzelnen
zuwachse. Wenn man noch hinnehmen

könne, daß der Handel mit Erzeugnis
sen, was auch immer ihr Ursprung und
ihr ursprünglicher Wert sei, innerhalb
eines Mitgliedstaats vom nationalen
Recht dieses Staates kontrolliert werde,
dann dürfe das Unterlassen dieser Kon
trolle es dem Staat nicht erlauben, den

Handel zwischen Angehörigen verschie
dener Mitgliedstaaten zu beschränken
oder zu verbieten. Die Beschränkung
oder das Verbot des Handels zwischen

einzelnen in Mitgliedstaaten mit der Be
gründung, daß ein Mitgliedstaat irgend
wann in der Zukunft nationales Recht

einführen könnte, wonach Angehörige
dieses Staates in diesem Staat gültige
Münzen abzuliefern hätten, könne kein
Vorgehen nach Artikel 36 rechtfertigen.

Zur Frage 4 b) iii) sei folgendes zu be
merken: Wenn Section 10 des Coinage
Act 1971, die den einschlägigen Tatbe
stand schaffe, sich auf innerhalb des Ver
einigten Königreichs begangene Handlun
gen beziehe, so könne diese Bestimmung
offenkundig dahin gehend geändert wer
den, daß sie auch im Ausland begangene
Handlungen erfasse. Völkerrechtliche
Grundsätze über die Zuständigkeit in
Strafsachen würden die Begründung
einer Zuständigkeit für solche Handlun
gen nicht hindern oder verbieten. Im
Recht des Vereinigten Königreichs gebe
es bereits zahlreiche solche Fälle, bei
spielsweise im Exchange Control Act
1947. Die Begründung einer Zuständig
keit für einen derartigen im Ausland be
gangenen Verstoß würde keine Handels
beschränkung im Sinne des Vertrages
darstellen, jedenfalls nicht, soweit sie
sich auf gültige Münzen bezöge. Anderer
seits bringe es eine unmittelbare Handels
beschränkung mit sich, wenn man zur Er
reichung eines solchen Ziels ein allgemei
nes Exportverbot gebrauche. Dieses Vor
gehen gehe auch weit über das zur Errei
chung des besonderen Zwecks Erforder
liche hinaus, da auch die Ausfuhr von
Münzen für andere Zwecke als zu deren

Zerstörung erfaßt werde, also die Aus
fuhr im normalen Handelsgeschäft. Aus
all diesen Gründen könne das fragliche
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Verbot, so meinen die Berufungsführer,
im vorliegenden Fall nicht mit der Bezug
nahme auf Artikel 36 gerechtfertigt wer
den.

Soweit die Berufungsführer sähen, habe
der Gerichtshof noch keine Gelegenheit
gehabt, den im Vertrag verwendeten Aus
druck „Kapitalverkehr" zu definieren.
Der Ausdruck sei im Lichte des Wort

lauts und des Zwecks der Bestimmungen
sowie ihres Platzes im Aufbau des Vertra

ges auszulegen, ferner im Lichte der
Durchführung dieser Bestimmungen
durch die Gemeinschaftsorgane. Zu
nächst könnten Münzen offenkundig als
Zahlungsmittel, als Tausch- oder Kaufge
genstand oder als Investitionsobjekt ver
wendet werden. Zum zweiten müßten

die Umstände des jeweiligen Geschäfts
die Rolle bestimmen, die Münzen in
eben diesem Geschäft spielten. Zum drit
ten enthalte der EWG-Vertrag vermut
lich Bestimmungen, die die Münzen in je
der der vier unterschiedlichen Rollen be

träfen, soweit solche Bestimmungen für
das angemessene Funktionieren des Ge
meinsamen Marktes erforderlich seien.

Demgemäß hingen die für ein Geschäft
über Münzen geltenden Vertragsbestim
mungen von der Natur und den Umstän
den dieses Geschäftes ab. Nach Auffas

sung der Berufungsführer könne man
sich eine Meinung zu dem von den Arti
keln 67 bis 73 erfaßten „Kapitalverkehr"
in erster Linie durch Ausschluß der Ge
schäfte bilden, die unter andere Bestim
mungen fielen. Diese anderen Geschäfte
würden den Warenverkehr und die mit

dem Waren-, Dienstleistungs- und Kapi
talverkehr sowie der Freizügigkeit ver
bundenen laufenden Zahlungen umfas
sen, da diese Geschäfte im Vertrag in
einer Weise behandelt seien, die zeige,
daß sie vom „Kapitalverkehr" unterschie
den werden könnten. Die vorliegenden
Geschäfte gehörten richtigerweise zu den
anderen Geschäften. Auch könne es

nicht Absicht des Vertrages sein, Erzeug
nisse, die in der Praxis als Waren gehan
delt werden könnten, anderen Abschnit
ten des Vertrages zu unterwerfen (insbe-

sondere etwa solchen, deren Wirkung
nach Ablauf der Übergangszeit unklar
und ungelöst sei).

Der Sinn des Ausdrucks „Kapitalver
kehr" im vorliegenden Zusammenhang
könne mit Hilfe von Handlungen der Ge
meinschaftsorgane gefunden werden, die
die Vertragsbestimmungen durchführten.
Solche Handlungen könnten zwar keine
bindende Auslegung des Vertrages dar
stellen, jedoch nützliche Hinweise auf
die Auslegung der Bestimmungen durch
die Organe und die Mitgliedstaaten ge
ben. Liste D der Anlage I zur ersten
Richtlinie zur Durchführung des Artikels
67 vom 11. Mai 1960 in der durch die

zweite Richtlinie (ABl. 1963, Nr. 62) ge
änderten Fassung enthalte den Punkt

„Ein- und Ausfuhr von Vermögenswer
ten",

der auf die Position XIII

„Ein- und Ausfuhr von Vermögenswer
ten

A. Wertpapiere (soweit nicht unter IV er
faßt) und Zahlungsmittel aller Art

B. Gold"

der Nomenklatur in der Anlage II ver
weise.

Nach Auffassung der Berufungsführer
gibt der Ausdruck „Vermögenswerte"
die Art der Geschäfte an, auf die sich
diese Bestimmungen bezögen. Soweit sie
sich auf Münzen bezögen, beträfen sie
als Vermögensgegenstände benutzte
Münzen, nicht also als Waren gehan
delte Münzen. Der Ausdruck „Zahlungs
mittel" in Punkt XIII sei als Gattungsaus
druck zur Beschreibung der fraglichen
Gegenstände (moyens de paiement) ge
braucht, nicht aber, um die Art des Ge
schäftes zu bestimmen, in dem sie ver
wandt würden. Diese Einordnung könne
sich somit nur auf die Übertragung von
Vermögensgegenständen unter Umstän
den beziehen, in denen jedes Anzeichen
für ein Handelsgeschäft fehle. Anderen
falls würde die Richtlinie eine ganz er
hebliche Ausnahme von den in den Arti

keln 30 bis 36 niedergelegten Grundsät-
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zen des freien Warenverkehrs für alle in

den Tarifnummern 71.07, 71.08 und
99.05 des GZT erfaßten goldhaltigen Ge
genständen zulassen, möglicherweise für
alle Waren, die man unter den weiten
Ausdruck „Zahlungsmittel aller Art" fas
sen könne. Die Berufungsführer verwei
sen auf eine in einem Memorandum der
Kommission vom März 1969 enthaltene

Erklärung:

„Der freie Kapitalverkehr ist für die Ver
wirklichung verschiedener im Vertrag ver
ankerter oder daran anknüpfender Ziele
notwendig (beständige und ausgewogene
Wirtschaftsausweitung der gesamten Ge
meinschaft, Niederlassungsfreiheit, Neu
tralität der Wettbewerbsbedingungen für
die Unternehmen, Entwicklung einer In
dustriepolitik und Ermöglichung der Un
ternehmenskonzentration)."
(Bulletin der Europäischen Gemeinschaf
ten, Mai 1969, S. 23)

Diese Erklärung stelle die Bestimmungen
über den „Kapitalverkehr" in einen Zu
sammenhang, der sich von dem eindeutig
kommerziellen Charakter der vorliegen
den Geschäfte beträchtlich unterscheide.

Weiter sei unbestreitbar, daß alle fragli
chen Verbote weder ihrem Inhalt noch ih

rer Form nach Kapitalverkehrskontrollen
darstellten. Erlaß und Durchführung die
ser Verbote hielten sich völlig im Rah
men der Ein- und Ausfuhr von Waren.

Für diese Frage sei weder erheblich, daß
die ausgeführten Münzen nach nationa
lem Recht vor Zerstörung geschützt ge
wesen seien, noch, daß einige innerhalb
des Vereinigten Königreichs gesetzliches
Zahlungsmittel gewesen seien. Diese
Überlegungen würfen kein Licht auf die
Frage, ob sie als Waren oder als Kapital
gehandelt worden seien.

Abschließend schlagen die Berufungsfüh
rer vor, der Gerichtshof möge, falls er
entgegen dem obigen Vortrag zu der Auf
fassung gelangen sollte, daß in den vorlie
genden Geschäften Gesichtspunkte des
„Kapitalverkehrs" enthalten seien, für
Recht erkennen, daß Artikel 67 unmittel
bare Wirkung in dem Umfang habe, als

die fraglichen Gegenstände eine Doppel
funktion als „Waren" und als „Kapital"
hätten. Eine Reihe von Urteilen des Ge

richtshofs (Reyners, Rechtssache 2/74;
Kommission/Frankreich, Rechtssache
67/73; Van Binsbergen, Rechtssache
33/74; Defrenne, Rechtssache 43/75)
könne als Grundlage für die Entschei
dung dienen, daß Artikel 67 seit dem
Ende der Übergangszeit nicht bedeu
tungslos geworden sein könne, vielmehr
irgend eine unmittelbare Wirkung haben
müsse, die den Mitgliedstaaten eine Ver
pflichtung auferlege, welche nicht ein
fach ignoriert werden könne. Der Aus
druck „soweit es für das Funktionieren
des Gemeinsamen Marktes notwendig
ist" mache es schwierig, den Umfang der
unmittelbaren Wirkung zu bestimmen; er
bedeute, daß dieser Umfang sich mit der
Entwicklung des Gemeinsamen Marktes
ändern könne, vermöge diese Bestim
mung aber nicht jeder bindenden Wir
kung zu berauben.

B — Erklärungen der Regierung des Ver
einigten Königreichs

Nach Auffassung der Regierung des Ver
einigten Königreichs definieren Artikel
67 und die folgenden Artikel im „Kapital
verkehr" überschriebenen Kapitel den
Ausdruck „Kapital" nicht; der Gerichts
hof sei bisher nicht veranlaßt gewesen,
diesen Ausdruck zu definieren oder aus

zulegen. Das Wort „Kapital", wie es in
ternational verstanden werde, umfasse je
doch üblicherweise auch Edelmetalle wie
Gold und Silber sowie Geld einschließ

lich Münzen. In den Artikeln dieses Kapi
tels mit ihren Bezugnahmen auf „devisen
rechtliche Genehmigungen", den „Kapi
talmarkt", „Anleihen", „devisenrecht
liche Beschränkungen" und den „Wäh
rungsausschuß" werde das Wort klar in
dieser Bedeutung benutzt. Das werde
durch die erste nach Artikel 69 zum

Zwecke „eines möglichst freien Kapital
verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten
und infolgedessen einer möglichst weitge
henden und schnellen Liberalisierung die-
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ses Kapitalverkehrs" erlassene Richtlinie
des Rates zur Durchführung des Artikels
67 vom 11. Mai 1960 (ABl. 1960, S. 921)
bestätigt. Wenn der Ausdruck „Kapital"
in dieser Richtlinie auch nicht definiert

worden sei, so seien doch in Anlage I ver
schiedene Geschäfte aufgeführt, auf die
die Richtlinie Anwendung finde. Die
Richtlinie verlange nicht, daß Beschrän
kungen derjenigen Kapitalbewegungen
aufgehoben würden, die in der Liste D
der Anlage I aufgeführt seien; nach Arti
kel 4 prüfe jedoch der Währungsaus
schuß solche Beschränkungen und nach
Artikel 7 unterrichteten die Mitgliedstaa
ten die Kommission über jede Änderung
der Vorschriften über den in der Liste D

erwähnten Kapitalverkehr. In der Tat
habe das Vereinigte Königreich die Kom
mission am 4. Juli 1974 mündlich und
am 15. Juli 1974 schriftlich von den am
gleichen Tag in Kraft getretenen Be
schränkungen bei der Ausfuhr von vor
dem Jahr 1947 geprägten Münzen aus
Silberlegierungen sowie am 15. April
1975 schriftlich von den am 16. April
1975 in Kraft getretenen Beschränkun
gen bei der Einfuhr unter anderem von
Goldmünzen unterrichtet.

Die Liste D umfasse unter anderem die

„Ein- und Ausfuhr von Vermögenswer
ten", die kraft der Verweisung auf die
Nomenklatur in der Anlage II

„A. Wertpapiere (soweit nicht unter IV
erfaßt) und Zahlungsmittel aller Art

B. Gold"

einschließe. Somit umfasse die Ein- und

Ausfuhr von Vermögenswerten die Ein-
und Ausfuhr von Gold und Zahlungsmit
teln aller Art. Zu bemerken sei, daß Gold
und Münzen sowohl unter diese Richtli
nie fielen als auch im Gemeinsamen Zoll

tarif der Tarifnummer 71.07 (Gold) bzw.
der Tarifnummer 72.01 (Münzen, die
Zahlungsmittel seien) zugewiesen seien.
Der Umstand, daß Vermögenswerte für
die Zwecke der Zollkontrolle als Ein-

und Ausfuhr von Waren eingeordnet wür
den, bedeute nicht, daß solche Werte
nicht als Kapital im Sinne des Kapitels 4

im Zweiten Teil, Titel III, des Vertrages
zu betrachten seien, sondern nur, daß bei
der Ein- und Ausfuhr solcher Vermögens
werte beide Gemeinschaftsvorschriften

Anwendung fänden.

Zur Frage la sei zu bemerken, daß die
Goldmünzen im vorliegenden Fall, näm
lich Krügerrand, als Münzen mit einem
Feingehalt von einer Unze Gold, die in
Südafrika, dem Prägeland, gesetzliches
Zahlungsmittel seien, „Kapital" darstell
ten. Sie fielen sowohl als Gold wie als

Zahlungsmittel aller Art unter die ge
nannte Richtlinie. Der Ausdruck „Gold"
in der Richtlinie sei so zu verstehen, daß
er nicht nur ungemünztes Gold, sondern
auch Goldmünzen mit Ausnahme der der
Tarifnummer 99.05 zuzuweisenden

„Sammlungsstücke von münzkundlichem
Wert" umfasse. Gerade im vorliegenden
Fall seien die Krügerrand, die Gegen
stand der Punkte 2 bis 8 der Anklage ge
wesen seien, als Zahlungsmittel für die
Silbermünzen benutzt worden, welche
die Berufungsführer der Allgemeinen
Gold- und Silberscheideanstalt verkauft
hätten.

Zur Frage 1b sei zu sagen, daß Münzen
aus Silberlegierungen, die in einem Mit
gliedstaat „gesetzliches Zahlungsmittel"
seien, „Kapital" im Sinne des genannten
Kapitels des Vertrages darstellten. Sie
seien „Zahlungsmittel aller Art" und fie
len somit unter die genannte Richtlinie.
Der Umstand, daß der Silbergehalt der
vor dem Jahre 1947 geprägten Münzen
des Vereinigten Königreichs den Nenn
wert dieser Münzen übersteige, unter
streiche den Status dieser Münzen als Ka

pital. Da Silber im übrigen ein Metall sei,
das seit alters als Geld verwendet werde,
müßten solche Münzen als Kapital und
Zahlungsmittel betrachtet werden, ob sie
„gesetzliches Zahlungsmittel" seien oder
nicht.

Zur Frage 1c sei zu sagen, daß Münzen
eines Mitgliedstaats aus Silberlegierun
gen, die einmal „gesetzliches Zahlungs
mittel" gewesen seien, nicht von selbst
aufhörten, Kapital zu sein, sobald sie
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nicht mehr „gesetzliches Zahlungsmittel"
seien. Sie könnten als „Zahlungsmittel al
ler Art" betrachtet werden, da sie von
der betreffenden Zentralbank noch ange
nommen würden (im vorliegenden Fall
nehme die Bank of England immer noch
Half-crown-Münzen an) und nach wie
vor so geschützt seien, als wären sie „ge
setzliches Zahlungsmittel": Aufgrund der
hergebrachten Rolle des Silbers als Zah
lungsmittel bewirke der Umstand, daß
der Silbergehalt einer Münze aus Silberle
gierung (wie hier bei der Half-crown-
Münze) deren Nennwert übersteige, daß
sie nach wie vor als Zahlungsmittel ange
nommen werde.

Es sei anzumerken, daß der in den bei
den vorstehenden Absätzen gebrauchte
Ausdruck „legal tender" [„gesetzliches
Zahlungsmittel“ ] im Recht des Vereinig
ten Königreichs eine technische Bedeu
tung habe und daß Münzen, obwohl sie
für bestimmte Zwecke kein „gesetzliches
Zahlungsmittel" seien, nach dem Recht
des Vereinigten Königreichs immer noch
Zahlungsmittel blieben.

Frage 2 betreffe nur solche Münzen, die
— wie das Vereinigte Königreich vor
trage — „Kapital" seien. Die Menge und
die Art, in der, sowie die Zwecke, zu de
nen die Münzen im vorliegenden Fall ge
handelt worden seien, könnten die We
sensnatur dieser Münzen als Kapital im
Hinblick auf Kapitel 4 im Zweiten Teil,
Titel III, des Vertrages nicht beeinträchti
gen. Ob die Münzen Kapital gewesen
seien, sei für die Zwecke des vorliegen
den Verfahrens nach dem Zeitpunkt zu
beurteilen, zu dem sie ein- oder ausge
führt worden seien. Die Vorgänge, die
sich an die Ausfuhr der Silbermünzen an

geschlossen hätten, seien ohne Bedeu
tung. Gegenstände, die für die Zwecke
des Vertrages Kapital seien, hörten nicht
allein aufgrund der Art der Handelsge
schäfte, denen sie unterlägen, auf, Kapi
tal zu sein. Münzen könnten, müßten
aber nicht notwendig aufhören, Kapital
zu sein, wenn sie einem Verfahren unter
worfen würden, das ihre Identität än
dere; der Umstand jedoch, daß ein sol-

ches Verfahren durchgeführt werden
solle, könne dieses Ergebnis noch nicht
herbeiführen; die Münzen blieben zumin
dest solange „Kapital", bis dieses Verfah
ren durchgeführt sei.

Zur Frage 3 sei zu sagen, daß die Recht
sprechung des Gerichtshofes gezeigt
habe, daß auf einen bestimmten Sachver
halt mehrere Vertragsbestimmungen An
wendung finden könnten; stünden solche
Bestimmungen im Widerspruch zueinan
der, dann fänden die Bestimmungen An
wendung, die sich gerade auf diesen
Sachverhalt bezögen, und zwar unter
Ausschluß aller entgegenstehenden allge
meineren Bestimmungen (generalia spe
cialibus non derogam). Es werde auf die
Rechtssachen 10/65 (Deutschmann/
Deutschland, Slg. 1965, 635) und 74/76
(Ianelli & Volpi, Slg. 1976, 557) verwie
sen.

Kapitel 4 im Zweiten Teil, Titel III, des
Vertrages und Kapitel 2 im Zweiten Teil,
Titel I, des Vertrages könnten nicht zur
gleichen Zeit Anwendung finden, da
grundlegende Unterschiede zwischen den
jeweiligen Bestimmungen bestünden, die
zu unlösbaren Widersprüchen führten,
fänden beide Anwendung. Für die Libera
lisierung des Kapitalverkehrs gelte eine
Einschränkung, die für den Warenver
kehr nicht bestehe, daß er nämlich nur
soweit für das Funktionieren des Gemein

samen Marktes notwendig zu liberalisie
ren sei. Anzumerken sei auch, daß das
Kapitel über den Kapitalverkehr nicht
nur auf die Staatsangehörigkeit, sondern
auch auf den „Wohnort" von Personen
Bezug nehme. Das Kapitel über die Besei
tigung der mengenmäßigen Beschränkun
gen verweise nicht auf den Wohnsitz von
Personen. Von den beiden in dieser

Frage genannten Gruppen von Bestim
mungen müsse Kapitel 4, Kapitalverkehr,
Anwendung finden. Diese Bestimmungen
befaßten sich unmittelbar mit dem Kapi
tal und schlössen, wo sie angewandt wer
den könnten, die allgemeineren Bestim
mungen des Kapitels 2 im Zweiten Teil,
Titel I, des Vertrages aus. Hilfsweise
trägt das Vereinigte Königreich vor, die
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Vorschriften über den Kapitalverkehr
müßten jedenfalls in den Fällen vorge
hen, in denen ein Widerspruch zwischen
den beiden Vorschriftengruppen bestehe.

Frage 4 müsse nur erörtert werden, falls
und soweit für Recht erkannt werde, daß
Kapitel 2 im Zweiten Teil, Titel I, des
Vertrages allein oder in Verbindung mit
Kapitel 4 im Zweiten Teil, Titel III, des
Vertrages auf einen Teil der Münzen An
wendung finde. Der Ausdruck „öffent
liche Ordnung" in Artikel 36 des Vertra
ges solle eine Vielzahl von Umständen
abdecken. Der Begriff der öffentlichen
Ordnung könne je nach Land und Zeit
punkt unterschiedlich sein; deswegen sei
es nötig, den zuständigen nationalen Be
hörden auf diesem Gebiet innerhalb der

Grenzen des Vertrages einen Ermessens
spielraum einzuräumen. Der Ausdruck
dürfe nicht so eng ausgelegt werden, daß
er Mitgliedstaaten daran hindere, unter
neuartigen, manchmal nicht vorhersehba
ren Umständen tätig zu werden. Der Ge
richtshof solle keine allgemeinen Regeln
aufstellen, sondern sich vorbehalten, je
den Einzelfall zu gegebener Zeit im
Licht der Ziele des Vertrages zu erör
tern. Diese Auslegung des Ausdrucks
könne wegen der besonderen Sicherung
in Artikel 36 Satz 2:

„Diese Verbote oder Beschränkungen
dürfen jedoch weder ein Mittel zur will
kürlichen Diskriminierung noch eine ver
schleierte Beschränkung des Handels zwi
schen den Mitgliedstaaten darstellen"

nicht nachteilig sein. Der Gerichtshof
werde, soweit erforderlich, gebeten, die
Einschränkung zu erläutern, die das Ur
teil in der Rechtssache 7/61 (Kommis
sion/Italien) zu enthalten scheine, und
zu erörtern, ob Angelegenheiten rein
oder teilweise wirtschaftlicher Natur Be

schränkungen aus Gründen der öffentli
chen Ordnung rechtfertigen könnten. Im
vorliegenden Fall gehe es um Geld und
Zahlungsmittel; somit müsse jede Recht
fertigung einer Beschränkung ihrer Ein-
oder Ausfuhr aus Gründen der öffentli

chen Ordnung notwendig wirtschaftliche

Gesichtspunkte mit einbeziehen. Wenn
die Artikel 30 bis 36 auf Kapital, insbe
sondere auf Geld und Zahlungsmittel An
wendung fänden, so müsse dies die rich
tige Auslegung des Ausdrucks „öffent
liche Ordnung" in Artikel 36 in bezug
auf den Kapitalverkehr beeinflussen.
Diese Erwägung sei in der Rechtssache
Kommission/Italien nicht angestellt wor
den.

Zur Frage 4a sei zu sagen, daß die Ein
fuhr bestimmter Goldmünzen in das Ver

einigte Königreich aus den folgenden
Gründen verboten worden sei,

1. um eine Belastung der Zahlungsbilanz
zu verhindern,

2. um die Spekulation und das Horten
von unproduktivem Vermögen zu ver
hindern.

Zur damaligen Zeit seien erhebliche Mit
tel in Goldmünzen, insbesondere in
Krügerrand, investiert worden. Das habe
die Zahlungsbilanz erheblich belastet und
damit die auf der Wirtschaftspolitik der
Regierung des Vereinigten Königreichs
lastenden Zwänge verschärft. Die Mittel
seien dadurch auch von Verwendungen,
die im wirtschaftlichen Interesse des Ver

einigten Königreichs hätten liegen kön
nen, in Kapitalinvestitionen abgeleitet
worden, die entweder rein steril gewesen
seien, da gehortetes Gold keinen Ertrag
bringe, oder in unerwünschtem Maße
spekulativ insoweit, als Käufer einfach
aus Sicherungsgeschäften gegen einen in
ternen oder externen Wertverlust der na

tionalen Währung Profit zu ziehen such
ten.

In diesem Zusammenhang sei auf Artikel
104 des Vertrages hinzuweisen, der wie
folgt laute:

„Jeder Mitgliedstaat betreibt die Wirt
schaftspolitik, die erforderlich ist, um un
ter Wahrung eines hohen Beschäftigungs
stands und eines stabilen Preisniveaus das

Gleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbi
lanz zu sichern und das Vertrauen in

seine Währung aufrechtzuerhalten."
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Zur Frage 4b) sei anzumerken, daß die
Ausfuhr von vor dem Jahr 1947 aus Sil
berlegierungen geprägten Münzen des
Vereinigten Königreichs aus den folgen
den Gründen verboten worden sei,

1. um sicherzustellen, daß kein Mangel
an Hartgeld für den öffentlichen Ge
brauch auftrete,

2. um sicherzustellen, daß ein aus der
Werterhöhung des in den Münzen ent
haltenen Metalls entstehender Gewinn

eher dem Mitgliedstaat als einem ein
zelnen zuwachse,

3. um zu verhindern, daß die Münzen
des Vereinigten Königreichs außer
halb von dessen Hoheitsgebiet zer
stört würden, was eine strafbare Hand
lung darstellen würde, wenn sie inner
halb des Vereinigten Königreichs ge
schähe.

Zu den Aufgaben eines Staates gehöre
das Prägen von Münzen und der Schutz
dieser Münzen, um sicherzustellen, daß
innerhalb seines Hoheitsgebietes Handel
getrieben werden könne. Wenn und so
lange als Münzen eines Mitgliedstaats in
anderen Mitgliedstaaten nicht vor Zerstö
rung geschützt seien, müßten die Mit
gliedstaaten berechtigt sein, die erforderli
chen Schritte zu ergreifen, um sicherzu
stellen, daß ihre Münzen nicht wahllos
zerstört würden. Zur Zeit des Erlasses
des Ausfuhrverbotes für Silbermünzen

habe der Wert des Silbergehalts dieser
Münzen erheblich über deren Nennwert

gelegen. Lizenzen nach Section 10 des
Coinage Act 1971, die es einzelnen ge
stattet hätten, Gewinn aus der Zerstö
rung dieser Münzen innerhalb des Ver
einigten Königreichs zu ziehen, seien
nicht erteilt worden. Als Folge dessen
seien erhebliche Mengen solcher Mün
zen ausschließlich zur Zerstörung, zu kei
nem numismatischen Zweck, ausgeführt
worden. Obwohl der Anteil dieser Mün

zen am Gesamtmünzumlauf gering gewe
sen sei, sei doch die Menge der ausge
führten Münzen nicht unerheblich gewe
sen. Deshalb habe das Vereinigte König-

reich Schritte unternommen, um zu ver
hindern, daß solche nicht unerheblichen
Münzmengen von Privaten aus dem Ver
kehr gezogen würden. Die vom Vereinig
ten Königreich ergriffenen Maßnahmen
seien weder willkürlich noch eine ver

schleierte Beschränkung des Handels zwi
schen Mitgliedstaaten. Sie widersprächen
weder den Zielen des Vertrages, noch
störten sie das Funktionieren des Gemein

samen Marktes. Sie seien vom Vereinig
ten Königreich aus Gründen der öffentli
chen Ordnung verhängt worden.

C — Erklärungen der Regierung von Ita
lien

Nach Auffassung der italienischen Regie
rung gibt der EWG-Vertrag nicht unmit
telbar einen genauen rechtlichen Begriff
des „Kapitals". Man könne jedoch da
von ausgehen, daß ein derartiger Begriff
den Mitgliedstaaten „gemeinsam" sei
und aus ihren Rechtsordnungen entnom
men werden könne. Einen Beitrag zur
rechtlichen Definition des „Kapitals"
stelle im übrigen — im Rahmen der Ge
meinschaftsrechtsordnung — die Richtli
nie des Rates der EWG vom 11. Mai

1960 dar, insbesondere in ihren Anlagen.

Es sei bekannt, daß der „Kapitalver
kehr" von einem Staat in einen anderen

fast zu jeder Zeit zwingenden Regelun
gen unterworfen gewesen sei, die im we
sentlichen zwei Ziele verfolgten: a) die
Kontrolle des internationalen Wertes der

nationalen Währung und somit ihrer
Wechselkurse zu vervollständigen und
wirksam zu machen und b) ausländische
Staatsangehörige daran zu hindern, in
schwer zu kontrollierender Weise über
einen der Produktionsfaktoren der natio

nalen Wirtschaft zu verfügen.
Von diesen beiden Zielen habe das erste

seine ganze Bedeutung auch innerhalb
der Rechtsordnung der Europäischen Ge
meinschaften bewahrt. Eine der Grundbe

stimmungen des EWG-Vertrags sei Arti
kel 104, wonach „jeder Mitgliedstaat . . .
die Wirtschaftspolitik [betreibt], die erfor
derlich ist, um . . . das Gleichgewicht sei-
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ner Gesamtzahlungsbilanz zu sichern
und das" — internationale — „Ver
trauen in seine Währung aufrechtzuerhal
ten". Diese Bestimmung — die jedoch
von den Gerichten nicht immer voll aus

geschöpft worden sei — gebe der Ge
meinschaftsrechtsordnung einen ihrer
markantesten Züge, weil sie den einzel
nen Mitgliedstaaten (fast) die gesamte
Verantwortung für das Gleichgewicht der
Zahlungsbilanz und folglich — still
schweigend — (fast) alle für das Errei
chen dieses Zieles und — allgemeiner —
für die nationale Währungspolitik erfor
derlichen Befugnisse zuerkenne. Dieser
Umstand dürfe nicht unterschätzt wer

den, da eine Würdigung der Verpflich
tungen der Mitgliedstaaten gegenüber
der Gemeinschaft nicht losgelöst und ge
trennt von der Würdigung der Verant
wortung erfolgen dürfe, die — insonder
heit auf dem Gebiet der Währungspolitik
— nahezu ausschließlich der Sorge der
Mitgliedstaaten überlassen bleibe; es
wäre deshalb auch aus juristischer Sicht
ein schwerer Irrtum, formalistisch nur be
sondere, eingeschränkte Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten festzustellen, ohne
die verbleibende, allgemeinere Verant
wortung dieser Staaten zu berücksichti
gen.

Die Artikel 67 ff. des Vertrages seien von
großer Vorsicht gekennzeichnet: der
freie „Kapital"-verkehr werde im Gegen
satz zum freien ,,Waren"-verkenr und
zur Freizügigkeit nur angestrebt, „soweit
es für das Funktionieren des Gemeinsa

men Marktes notwendig ist", und haupt
sächlich mit dem Ziel, „alle Diskriminie
rungen aufgrund der Staatsangehörigkeit
oder des Wohnortes der Parteien oder

des Anlageortes" aufzuheben. Man
könne deshalb sagen, daß in diesem Zu
sammenhang die Vorsicht das grundle
gende Kriterium für die Auslegung des
EWG-Vertrags sei.
Der bereits erwähnte Funktionszusam

menhang zwischen der Regelung des
„Kapitalverkehrs" und der Währungspoli
tik habe Bedeutung für die Ausbildung
eines rechtlichen Begriffs des „Kapitals".

Im Sinne der Artikel 67 ff. des EWG-

Vertrags sei Kapital nicht so sehr „Real
kapital", d. h. Anlagen, die als Produk
tionsfaktoren dienten, sondern vielmehr
„Monetärkapital", also Geldmengen
(oder Mengen von Geld entsprechenden
Gütern), die für den Erwerb von Anla
gen verwendet würden oder verwendet
werden könnten oder die geeignet seien,
„Investitionen" zu ermöglichen, die Er
trägnisse erzielten, welche ihrerseits in
Gegenständen (Warenausstoß) oder in
Geld (beispielsweise Zinsen) bestehen
könnten.

Wo man also — für die Zwecke der Arti

kel 67 ff. EWG-Vertrag — von „Mone
tärkapital" spreche, da meine man eine
Menge an Edelmetall oder eine Menge
an nationalem Geld, die in Form von
„Devisen" oder „Devisenkrediten" in
Wirklichkeit als internationale Zahlungs
mittel verwendet würden.

Man könne nicht bezweifeln, daß unter
dem oben dargelegten rechtlichen Begriff
des „Kapitals" im Sinne der Artikel 67
ff. EWG-Vertrag die Edelmetalle (Gold,
Platin und Silber) und ganz allgemein
die „Vermögenswerte" — dieser Aus
druck werde in der Anlage D zur genann
ten Richtlinie vom 11. Mai 1960 verwen

det — verstanden werden müßten, so
weit es um deren Eigenwert gehe (nicht
also, wenn sie in Goldschmiedearbeiten
verwendet seien). Edelmetalle seien, wie
bereits gesagt, seit Jahrhunderten für ge
eignet befunden worden, als internationa
les Zahlungsmittel zu dienen, da sie
einen allgemein anerkannten erheblichen
„Wert" in relativ kleinen Dimensionen
(Barren, Münzen usw.) verkörperten.
Deshalb stellten Gold- und Silbermün

zen, wenn sie in erster Linie mit Rück
sicht auf den Wert des in ihnen enthalte

nen Metalls oder in Mengen von bedeu
tendem Gesamtwert gehandelt würden,
unabhängig davon, ob sie gesetzliches
Zahlungsmittel seien, und daher unabhän
gig von ihrem durch staatliche Normen
zugewiesenen Wert „Kapital" dar. Diese
Aussage widerspreche nicht dem Um-
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stand, daß Münzen, die nicht gesetzli
ches Zahlungsmittel seien, unter den Zoll
tarif fielen. Sie könnten als „Waren" an
gesehen werden, wenn sie nicht aus
schließlich wegen ihres Eigenwertes
(z. B. als Stücke von münzkundlichem
oder archäologischem Wert) in kleinen
Mengen ein- oder ausgeführt würden;
unter solchen Umständen seien Münzen

vernünftigerweise Goldschmiedeerzeug
nissen gleich zu achten.

In diesem Zusammenhang verbiete italie
nisches Recht (Artikel 1 D.L.Lgt. Nr.
343 vom 26. April 1946) die Ausfuhr von
Gold, Platin, Silber und anderen Edelme
tallen aus dem nationalen Hoheitsgebiet
sowohl in Form von Barren oder Granu

lat wie auch in der von Münzen.

Ferner weise italienisches Recht (Artikel
1, 2 und 8 R.D.L. Nr. 1935 vom 14. No
vember 1935) dem Ufficio Italiano dei
Cambi, einer öffentlichen Behörde, das
Monopol für den Erwerb von Rohgold
(nicht aber von gekörntem Silber) im Aus
land zu.

Anderes gelte für ausländische Metall
münzen, die gesetzliches Zahlungsmittel
seien. Diese — mit Ausnahme der Schei

demünzen, die keinen nennenswerten
Edelmetallgehalt hätten — müßten für
die hier interessierenden Zwecke der

„Währung" und daher in dem bereits er
wähnten Umfang dem „Kapital" gleich
geachtet werden: eine Goldmünze, insbe
sondere eine solche von erheblichem

Wert (wie z. B. der Krügerrand) sei
ebenso wie eine Zentralbanknote und so

gar mehr als diese als internationales Zah
lungsmittel geeignet. Es erscheine daher
widersinnig, auf Münzen, die gesetzli
ches Zahlungsmittel oder aus Metall
seien, eine freiere Regelung anzuwenden
als auf Papiernoten, die gleichfalls gesetz
liches Zahlungsmittel seien.

Die italienische Rechtsordnung mache
den käuflichen Erwerb ausländischer Me

tallmünzen, die gesetzliches Zahlungsmit
tel seien, von einer Genehmigung des Mi
nistero per il commercio estero [Außen
handelsministerium] abhängig. Diese Ge-

nehmigung werde bei Silbermünzen (im
allgemeinen zum Einschmelzen be
stimmt) ohne Schwierigkeiten erteilt,
während sie bei Goldmünzen nur in en

gen Grenzen und für nachgewiesene
münzkundliche Interessen erteilt werde.

Die Ausfuhr von Goldmünzen unterliege
der Genehmigung des Ministero per il
commercio estero, während sie bei den
übrigen Münzen „für vernünftige Be
träge" frei sei (Rundschreiben des ge
nannten Ministeriums vom 8. August
1977 Nr. A 360).

Diese Ein- und Ausfuhrregelung für
Gold- und Silbermünzen stimme mit den

entsprechenden Regelungen in anderen
Mitgliedstaaten überein und sei mit dem
EWG-Vertrag, insbesondere mit dessen
Artikel 67, vereinbar: die genannten Ein
schränkungen widersprächen dem „Funk
tionieren des Gemeinsamen Marktes"

nicht, da ein allfälliger freier Münzver
kehr den innergemeinschaftlichen Han
del und ganz allgemein den Gemeinsa
men Markt in keiner Weise fördern

würde; außerdem habe sie keine „Diskri
minierungen" zwischen in verschiedenen
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft woh
nenden Personen zur Folge.
Es lasse sich jedoch die Ansicht vertre
ten, daß die Gründe der „öffentlichen
Ordnung", die das britische Gericht ange
führt habe, ernsthafter und wirklicher
Natur seien und daß sich folglich jeder
Mitgliedstaat auf sie berufen könne (aus
genommen einzig den Grund, daß der
Mehrwert des in einer Münze aus Silber

legierung enthaltenen Metalls dem Präge
staat anstelle des einzelnen zukommen

solle, der ihr Eigentümer sei).

D — Erklärungen der Kommission

Die Kommission prüft zunächst die ein
schlägigen nationalen Rechtsvorschriften
und bemerkt dann, der freie Kapitalver
kehr unterscheide sich dadurch vom

freien Waren- und Dienstleistungsver
kehr sowie der Freizügigkeit, daß er die
sen anderen Grundregeln der Gemein
schaft nachgeordnet sei; er sei aber
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nichtsdestoweniger ein notwendiger Zu
satz, da ein völlig freier Waren- und
Dienstleistungsverkehr sowie völlige Frei
zügigkeit ohne einen freien Kapitalver
kehr nicht erreicht werden könnten. Die

Abhängigkeit zwischen dem freien Kapi
talverkehr einerseits und dem freien Wa

ren- und Dienstleistungsverkehr sowie
der Freizügigkeit andererseits ergebe sich
auch aus dem Wortlaut des Artikels 67,
der die Einschränkung: „soweit es für
das Funktionieren des Gemeinsamen

Marktes notwendig ist" enthalte. Der
freie Kapitalverkehr betreffe somit die
Schaffung eines Teils des wirtschaftli
chen Grundrahmenwerkes, in dem die an
deren vom Vertrag vorgesehenen Freihei
ten gedeihen könnten.

Die Bestimmungen des Dritten Teils des
Vertrages über die Wirtschaftspolitik (Ar
tikel 103 bis 116), insbesondere diejeni
gen über die Zahlungsbilanz (Artikel 104
bis 109), belegten das Gleichgewicht, das
bei der Schaffung der Gemeinschaft zwi
schen der Freiheit des Kapitalverkehrs
und der Notwendigkeit, den Mitglied
staaten die Kontrolle der Wirtschaftspoli
tik zu ermöglichen, habe erzielt werden
müssen. So werde in Artikel 104 von den

Mitgliedstaaten verlangt, „das Gleichge
wicht ihrer Gesamtzahlungsbilanz zu si
chern", während sich die Mitgliedstaaten
nach Artikel 106 „verpflichten, ... den
Transfer von Kapitalbeträgen ... zu ge
statten, soweit der Waren-, Dienstlei
stungs-, Kapital- und Personenverkehr
zwischen den Mitgliedstaaten nach die
sem Vertrag liberalisiert ist". Die Artikel
108 und 109 sähen jedoch Schutzmaß
nahmen vor, die auf Gemeinschafts- oder
notfalls auf nationaler Ebene zu treffen

seien, wenn tatsächlich Zahlungsbilanz
schwierigkeiten auftreten sollten.

„Kapital" sei als solches im Vertrag
nicht definiert. Wenn auch die Artikel 67

bis 73 mit „Der Kapitalverkehr" über
schrieben seien, so befaßten sie sich doch
im wesentlichen nicht mit der eigentli
chen Natur des „Kapitals" selbst, son
dern mit bestimmten Kapital betreffen
den Tätigkeiten. Nichtsdestoweniger be-

zögen sich diese Artikel auf eine Reihe
von Gebieten, die durch Kapitalverkehrs
beschränkungen betroffen seien, und hül
fen somit aufzuzeigen, welche Bedeu
tung dem Wort „Kapital" für die
Zwecke des Vertrages beizumessen sei.
Namentlich sei die Rede

— vom Kapitalverkehr „in bezug auf Be
rechtigte, die in den Mitgliedstaaten
ansässig sind" (Artikel 67),

— vom „Anlageort" (Artikel 67),

— vom „Kapitalmarkt und Kreditwe
sen" (Artikel 68 Absatz 2),

— von „Anleihen zur mittelbaren oder
unmittelbaren Finanzierung" (Artikel
68 Absatz 3) und

— vom „Funktionieren des Kapitalmark
tes" (Artikel 73).

Wenn auch der Ausdruck „Kapital" in
den Durchführungsrichtlinien zu Kapitel
4 nicht definiert werden solle, so sei
doch anzumerken, daß beispielsweise in
Anlage I zur Ersten Richtlinie zur Durch
führung des Artikels 67 (ABl. Nr. 43
vom 12. Juli 1960, 921) eine erhebliche
Zahl von Kapitalbewegungen aufgeführt
sei, für die diese Richtlinie gelte.
Es sei die Auffassung vertreten worden,
daß der Begriff Kapitalverkehr eine ein
seitige Übertragung von Werten aus
einem Mitgliedstaat in einen anderen
oder innerhalb eines Mitgliedstaats zu
gunsten einer gebietsfremden natürlichen
oder juristischen Person bezeichne, die
üblicherweise Investitionen für produk
tive Zwecke betreffe, und daß es ohne
Bedeutung sei, ob die durchgeführte
Übertragung in Waren oder in Geld er
folge.
Dem werde der Waren- oder Dienstlei

stungsverkehr gegenübergestellt, bei dem
innerhalb relativ kurzer Frist eine Ge

genleistung für die Leistung empfangen
werde, so daß der Wert, der in einen Mit
gliedstaat gelangt sei, durch einen gleich
wertigen Abgang ausgeglichen werde.

Aufgrund aller dieser Erwägungen und
nicht in der Absicht, jeden Fall zu definie-
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ren, in dem Kapitalverkehr vorliegen
könne, vertrete man die Auffassung, daß
Kapitalverkehr häufig dann stattfinden
werde, wenn Finanzmittel aus einem
Land dazu verwendet würden, in einem
anderen Land eine Investition durchzu

führen, und diese Investition nicht bin
nen vernünftiger Frist in das Land trans
feriert werde, in dem die Mittel sich ur
sprünglich befunden hätten. In solchen
Fällen erhalte das Land, in dem sich die
Mittel ursprünglich befunden hätten, kei
nen Wert zum Ausgleich für die Mittel,
die es für die Investitionen verlassen hät

ten; unabhängig von der Form, die die
Investition annehme, überschritten keine
Waren eine nationale Grenze.

Anders wäre es, wenn die tatsächliche In
vestition innerhalb vernünftiger Frist
nach ihrem Erwerb in das Land zurück

gebracht würde, in dem die Mittel für ih
ren Erwerb ursprünglich belegen gewe
sen seien. In einem solchen Fall würden

die Mittel das Land ihrer ursprünglichen
Belegenheit verlassen, sie würden aber
ausgeglichen durch einen Gegenstand
gleichen Wertes (die tatsächliche Investi
tion), der wieder im Ausgangsland an
langte. Ferner fände ein tatsächlicher Wa
renverkehr von einem Land in ein ande

res statt; unter solchen Umständen wäre
das Geschäft von anderen Handelsge
schäften, die einen unter Titel I des Zwei
ten Teils des Vertrages fallenden Waren
austauch darstellten, nicht zu unterschei
den.

Ferner könne Kapitalverkehr vorliegen,
wenn Mittel eines in einem bestimmten

Land ansässigen Eigentümers auf jeman
den übertragen werden, der nicht dort
ansässig sei, sofern der Nichtansässige
keine Gegenleistung von entsprechendem
Wert erbringe. Auch in diesem Falle wür
den die Mittel vom ansässigen Eigentü
mer auf den Nichtansässigen übergehen
und nicht durch eine im Wert entspre
chende Gegenleistung ausgeglichen wer
den. Außerdem wäre kein Warenverkehr

erforderlich, wenn dieser Vorgang auch
die tatsächliche Verbringung von Waren
aus einem Land in ein anderes einschlie-

ßen könne. Jedenfalls würde sich der
Transfer ohne Gegenleistung abspielen
und folglich keinen Warenhandel darstel
len. Im Falle einer Gegenleistung jedoch
würde das Geschäft den Charakter eines

„Warenaustauschs" annehmen und, so
meint die Kommission, nicht länger Kapi
talverkehr darstellen.

Ferner könne Kapitalverkehr ausnahms
weise auch durch die tatsächliche Ver

bringung von Vermögenswerten aus
einem Land in ein anderes bewirkt wer

den. Solche Fälle müßten jedoch im
Grundsatz klar von denen, die einen
„Warenaustausch" darstellten, unter
scheidbar sein. Damit also ein solcher

Verkehr als Kapitalverkehr betrachtet
werden könne, müßten die Mittel not
wendig von einem Land in ein anderes
überführt werden, ohne daß im ersten
Land eine Gegenleistung erbracht werde,
so daß der Wert der jenes Land
verlassenden Mittel nicht durch einen ent

sprechenden in dieses Land zurückflie
ßenden Wert ausgeglichen wäre; der
Transfer hätte somit den Charakter einer

Investition, nicht eines Handelsgeschäf
tes.

Somit unterscheide sich der Begriff des
„Kapitalverkehrs" in Titel III des Zwei
ten Teils des Vertrages seinem Wesen
nach von dem Begriff des Warenverkehrs
in Titel I. Nach Artikel 9 im Titel I sei

Grundlage der Gemeinschaft eine Zoll
union,

„die sich auf den gesamten Warenaus
tausch erstreckt";

in diesem Zusammenhang habe der Ge
richtshof in der Rechtssache 7/68 (Kom
mission/Italien, Slg. 1968, 633) folgen
des ausgeführt:
„Unter Waren im Sinne dieser Vorschrift
sind Erzeugnisse zu verstehen, die einen
Geldwert haben und deshalb Gegenstand
von Handelsgeschäften sein können."

Der Begriff der „Waren" und des in Ti
tel I des Zweiten Teils anerkannten
freien Warenverkehrs sei sehr weit; er sei
auch ganz anders geartet als der Begriff
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des „Kapitalverkehrs". Die beiden Be
griffe „Warenverkehr" und „Kapitalver
kehr" entsprächen sich weder, noch
seien sie parallel. Sie seien im Gegenteil
ihrer Natur nach sehr verschieden vonein

ander; der Gebrauch des Wortes „Ver
kehr" in beiden Fällen führe mög
licherweise irre.

Offenkundig unterlägen körperliche Ge
genstände, die Gegenstand eines Handels
geschäftes seien und als Folge dieses
Handelsgeschäftes die Grenze zwischen
zwei Mitgliedstaaten überschritten, den
Bestimmungen des Vertrages über den
freien Warenverkehr. In solchen Fällen

stelle sich die Frage nach dem Kapitalver
kehr nicht, da der Verkehr im Wege des
Handels stattfinde, nicht zum Zwecke
einer Investition in einem anderen Land.

Wenn jedoch Kapitalverkehr durch die
körperliche Ausfuhr von Vermögensge
genständen, die als Waren eingeordnet
werden könnten, aus einem Mitgliedstaat
in einen anderen stattfände, so sei klar,
daß die fraglichen Vermögenswerte nicht
für alle Zwecke als Kapital zu betrachten
seien. So unterlägen sie beispielsweise
den Zollförmlichkeiten und gegebenen
falls der Mehrwertsteuer.

Die Kommission sei jedoch der Auffas
sung, daß ein Transfer eher Titel III als
Titel I des Zweiten Teils des Vertrages
unterliege, wenn er nicht als Handel statt
finde, sondern zu Kapitalverkehr werde.
Wäre dem nicht so, so wären die Bestim
mungen des Vertrages über den Kapital
verkehr bedeutungslos, weil dann die Be
stimmungen über den freien Warenver
kehr diejenigen über die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs verdrängen würden,
obwohl die ersteren in einem anderen Ti

tel des Vertrages als die letzteren enthal
ten seien. Selbst wenn aber die erstge
nannten Bestimmungen auf den Kapital
verkehr Anwendung fänden, so doch nur
in Fällen, in denen die Betroffenen den
Kapitalverkehr durch körperliche Aus
fuhr der Waren aus einem Mitgliedstaat
in einen anderen durchführten, nicht je
doch, wenn sie sich für andere Mittel

und Wege entschlössen. Somit bliebe es
den Betroffenen überlassen, welche Be
stimmungen des Vertrages auf ihren Fall
Anwendung finden sollten, selbst wenn
sie nur ein einziges Ziel anstrebten, näm
lich den einseitigen Transfer irgendwel
cher Werte aus einem Land in ein ande
res zu Investitionszwecken.

Die Erste Richtlinie zur Durchführung
des Artikels 67 des Vertrages betreffe
nur Kapitalverkehr im Sinne des Titels
III, Kapitel 4; soweit ein Vorgang sich
eher als „Waren-" denn als „Kapital"ver
kehr darstelle, falle er nicht unter die
Richtlinie, auch wenn er goldhaltige
oder Gegenstände aus Gold betreffe.
Ebensowenig könne der Umstand, daß
das Geschäft Gold- oder Silbermünzen

betreffe, die in einem dritten Land oder
in einem Mitgliedstaat gesetzliches Zah
lungsmittel und deshalb als „Zahlungsmit
tel" zu betrachten seien, für sich allein
entscheidend sein, vorausgesetzt, daß
solche Münzen rechtmäßig Gegenstand
eines Handelsgeschäftes bilden und ge
handelt werden könnten, daß diese Mün
zen also rechtmäßig für eine Gegenlei
stung ausgetauscht werden könnten, die
ihren Marktwert wiedergebe. Der Markt
wert spiegele natürlich so unterschied
liche Umstände wie den Zustand der je
weiligen Münze, ihren Metallgehalt und
ihren münzkundlichen Wert wider; er
müsse keineswegs notwendig dem Nenn
wert entsprechen. Wenn deshalb die
Münzen zu ihrem Marktwert gehandelt
würden (im Gegensatz zu ihrer Benut
zung als Scheidemünzen mit dem Ziel,
den Nennwert zu übertragen), so sei der
sich daraus ergebende Verkehr der Mün
zen aus einem Mitgliedstaat in einen an
deren Waren- und nicht Kapitalverkehr.

Die Verbringung von Gold oder von
Münzen aus einem Mitgliedstaat in einen
anderen sei nach der Art des beabsichtig
ten oder durchgeführten Geschäfts zu
beurteilen; sie könne nicht allein deswe
gen als Kapitalverkehr betrachtet wer
den, weil das — um einen neutralen Aus
druck zu gebrauchen — verbrachte
„Ding" Gold oder eine Münze sei.
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Zwei weitere Punkte sollten vielleicht er

wähnt werden, aus denen sich ergebe,
daß die Verbringung von Gegenständen,
die aus Gold oder goldhaltig seien, „Wa
ren"verkehr im Sinne des Titels I im

Zweiten Teil des Vertrages sein könne
(und sehr oft sei).

1. Goldgegenstände einschließlich Mün
zen fielen unter den Gemeinsamen
Zolltarif. Der Gemeinsame Zolltarif
sei natürlich ein wesentlicher Teil der

Zollunion, mit der sich Titel I im
Zweiten Teil des Vertrages befasse; er
beinhalte keine Regelung des Kapital
verkehrs.

2. Auch im Recht des Vereinigten König
reichs selbst beträfen die Import of
Goods (Control) Order 1954 und die
Offene Allgemeine Einfuhrlizenz vom
5. Juli 1973 (in der durch das Amende
ment Nr. 10 geänderten Fassung), die
im Ergebnis die Einfuhr von Goldmün
zen verböten, eine Vielzahl von Wa
ren. Das Wort „Waren" sei im Titel
der Verordnung und häufig im Text
gebraucht. Aus diesen Bestimmungen
ergebe sich an keiner Stelle, daß
sie währungspolitische Vorschriften
seien; selbst die Regierung des Ver
einigten Königreichs könne daher
wohl nur mit Schwierigkeiten die Auf
fassung aufrechterhalten, daß alle Ge
schäfte über Gold unabhängig von ih
rer Wirkung nur als Kapitalverkehr
im Sinne der Artikel 67 bis 73 des Ver

trages betrachtet werden könnten.

Wenn eingeräumt werde, daß die körper
liche Verbringung von Münzen aus
einem Mitgliedstaat in einen anderen un
ter die Bestimmungen über den freien
Warenverkehr in Titel I im Zweiten Teil

des Vertrages fallen könne, so bleibe
noch die Frage, ob nationale Vorschrif
ten, die eine solche Verbringung verbö
ten oder beschränkten, nach Artikel 36
des Vertrages, insbesondere aus Gründen
der „öffentlichen Ordnung" im Sinne die
ses Artikels, gerechtfertigt werden könn
ten.

Artikel 36 sei als Ausnahme von der

Grundregel, daß alle Hindernisse für den
freien Warenverkehr zwischen den Mit

gliedstaaten zu beseitigen seien, eng aus
zulegen. Er stelle keine allgemeine
Schutzklausel auf, die neben die anderen
Schutzklauseln des Vertrages trete. Ein
Mitgliedstaat, der Nutzen aus einer be
sonderen Schutzklausel ziehen wolle,
müsse dem in dieser geregelten Verfah
ren folgen; er könne sich nicht statt des
sen allgemein auf Artikel 36 berufen. Die
ser regele scharf abgegrenzte Sondertat
bestände. Nationale Regelungen oder
Praktiken fielen jedenfalls nicht unter die
Ausnahmebestimmungen des Artikels 36,
wenn die gleichen Ziele durch Maßnah
men erreicht werden könnten, die den in
nergemeinschaftlichen Handel weniger
beschränkten. Um sich auf Artikel 36 be

rufen zu können, müßten die Mitglied
staaten sowohl hinsichtlich des zu errei

chenden Zwecks als auch hinsichtlich der
anzuwendenden Mittel die durch diese

Vorschrift gezogenen Grenzen einhalten.
Die Reichweite des Begriffs der „öffentli
chen Ordnung" im Sinne von Artikel 36
könne, so meint die Kommission, ebenso
wenig von jedem Mitgliedstaat einseitig
ohne Nachprüfung durch die Organe der
Gemeinschaft bestimmt werden, wie der
Anwendungsbereich dieses Begriffes im
Sinne von Artikel 48 Absatz 3 des Vertra

ges, obwohl die besonderen Umstände,
die möglicherweise die Berufung auf den
Begriff der öffentlichen Ordnung recht
fertigten, von Land zu Land verschieden
sein könnten, so daß den zuständigen in
nerstaatlichen Behörden ein Beurteilungs
spielraum innerhalb der durch den Ver
trag gesetzten Grenzen zuzubilligen sei.
Die Berufung einer nationalen Behörde
auf den Begriff der öffentlichen Ord
nung setze jedoch, selbst wenn er Be
schränkungen des freien Warenverkehrs
rechtfertigen könne, jedenfalls voraus,
daß eine tatsächliche und hinreichend

schwere Gefährdung der Erfordernisse
der öffentlichen Ordnung vorliege, die
ein Grundinteresse der Gesellschaft be

rühre, ebenso wie die Berufung auf die-
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sen Begriff solche Erwägungen im Zu
sammenhang des Artikels 48 Absatz 3
des Vertrages voraussetzen würde.

Nach Auffassung der Kommission kön
nen zur vierten dem Gerichtshof vom

Court of Appeal vorgelegten Frage fol
gende Bemerkungen gemacht werden.

1. a) Zum Verbot der Einfuhr von
Goldmünzen, um die Belastung seiner
Zahlungsbilanz zu verhindern: Kapitel 2
im Dritten Teil (Die Politik der Gemein
schaft), Titel II (Wirtschaftspolitik), des
Vertrages enthalte besondere Bestimmun
gen über die Zahlungsbilanz. Insbeson
dere enthielten die Artikel 108 und 109

in diesem Kapitel ins einzelne gehende
Verfahrensvorschriften für die Organe
der Gemeinschaft und die Mitgliedstaa
ten für den Fall, daß ein Mitgliedstaat
hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von be
stimmten Schwierigkeiten betroffen oder
bedroht sei oder daß er in eine plötzliche
Zahlungsbilanzkrise gerate. Deshalb
könne Artikel 36 ebensowenig als Grund
lage für die Rechtfertigung nationaler
Maßnahmen dienen, die das Gleichge
wicht der Gesamtzahlungsbilanz sicher
stellen sollten, wie er während der Über
gangszeit als Grundlage für Maßnahmen
habe dienen können, die nach Artikel
226 des Vertrages zu ergreifen gewesen
wären.

b) „Die Spekulation und das Horten
von unproduktivem Vermögen zu verhin
dern": Soweit ersichtlich, seien Spekula
tion und Horten im allgemeinen keine
im Recht des Vereinigten Königreichs de
finierten oder geregelten Tätigkeiten.
Auch sei nicht ersichtlich, daß Spekula
tion und Horten im Vereinigten König
reich einen solchen Umfang angenom
men hätten, daß die öffentliche Ordnung
ihre Regelung notwendig mache. Es
könne deshalb derzeit bezweifelt werden,
ob Maßnahmen gegen die Spekulation
und das Horten von Goldmünzen inner

halb des Beurteilungsspielraums lägen,
der den nationalen Behörden bei der

Durchführung von Maßnahmen der öf-

fentlichen Ordnung in Abweichung von
den Regeln des Vertrages zugebilligt
werde. Selbst wenn jedoch eingeräumt
werden müßte, daß Mitgliedstaaten nach
ihrem Ermessen von den Grundregeln
des Vertrages abweichen könnten, um
Spekulation und Horten zu verbieten
oder zu begrenzen, so sei doch zweifel
haft, ob solche Maßnahmen nach Artikel
36 gerechtfertigt werden könnten, und
zwar aus folgenden Gründen:

i) „Spekulation" und „Horten" beträ
fen (von möglichen moralischen An
klängen abgesehen) im wesentlichen
wirtschaftliche Angelegenheiten, wo
hingegen Artikel 36 „wie dies sein
letzter Satz bestätigt, Tatbestände
nicht wirtschaftlicher Art, die die Ver
wirklichung der in den Artikeln 30
bis 34 aufgestellten Grundsätze nicht
in Frage stellen können", enthalte.

ii) Wenn es die wahre Absicht des Ver
botes der Einfuhr von Goldmünzen

im Recht des Vereinigten König
reichs sein sollte, die Spekulation
und das. Horten von unproduktivem
Vermögen zu verhindern, so schie
nen die ergriffenen Mittel bemerkens
wert ungeeignet.

iii) Jedenfalls stellten Maßnahmen, die
in Abweichung von den Grundregeln
des Vertrages den freien Warenver
kehr dadurch beeinträchtigten, daß
sie die Einfuhr von Waren einer be

stimmten Art verböten, ein Mittel zur
willkürlichen Diskriminierung oder
eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaa
ten dar, wie sie in Artikel 36 verbo
ten seien, wenn vergleichbare Waren
aus dem freien Verkehr in der Ge

meinschaft weiterhin frei eingeführt
werden könnten oder wenn Verkäufe

der gleichen Waren auf dem inländi
schen Markt nicht auf die gleiche
Weise beschränkt würden.

2. Zu dem Verbot der Ausfuhr von

Münzen aus Silberlegierungen aus dem
Vereinigten Königreich, um
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a) „sicherzustellen, daß kein Mangel an
Hartgeld für den öffentlichen Ge
brauch auftritt":

i) Zunächst sei anzumerken, daß ein
solcher Zweck nur für diejenigen
Münzen gelten könne, die weiter
hin gesetzliches Zahlungsmittel
seien (Sixpence-, Shilling- und Flo
rin-Münzen), da Münzen, die
(wie z. B. Half-crown-Münzen)
nicht länger gesetzliches Zahlungs
mittel seien, nicht länger öffent
lich als Geld benutzt würden (ob
wohl sie anscheinend als Waren

gehandelt werden könnten). So
weit diese Politik auf Münzen An

wendung finde, die gesetzliches
Zahlungsmittel seien, habe ein
Mitgliedstaat, der natürlich für
seine eigene Währung verantwort
lich sei, offenkundig ein legitimes
Interesse daran, sicherzustellen,
daß seine Münzen in genügender
Menge in dem Gebiet verblieben,
wo sie als gesetzliches Zahlungs
mittel verwendet werden könnten.

ii) Wenn auch ein Mitgliedstaat ein
legitimes Interesse am Verbot der
Ausfuhr seiner gültigen Münzen
haben könne, so muß nach Auffas
sung der Kommission doch jede
auf die „öffentliche Ordnung" ge
stützte Rechtfertigung solcher
Maßnahmen insoweit, als diese
Ausfuhr den Vertragsbestimmun
gen über den freien Warenverkehr
unterliege (nach aller Wahrschein
lichkeit werde dies nur selten der.

Fall sein), die wahre Rechtferti
gung sein, nicht nur eine Aus
schmückung der Darstellung.
Somit lasse sich im Verbot der

Ausfuhr von als Waren gehandel
ten Münzen nur dann damit recht

fertigen, daß es einen Mangel an
Hartgeld für den öffentlichen Ge
brauch verhindere, wenn dies
wirklich der Fall sei. Wenn der

Fall aber so liege, daß das Verbot
die Ausfuhr nur eines winzigen

Teils des umlaufenden Hartgelds
(z.B. der wenigen noch in Umlauf
befindlichen Münzen mit einem

höheren Silbergehalt) verhindern
solle, dann könne dieses Verbot,
so meint die Kommission, nicht
damit gerechtfertigt werden, daß
es einen Mangel an Hartgeld ver
hindere, wenn auch natürlich eine
Rechtfertigung aus anderen Grün
den der öffentlichen Ordnung
möglich bleibe.

iii) Nichtsdestoweniger sei es mög
lich, daß ein Ausfuhrverbot für
gültiges Hartgeld in einer solchen
Lage als Maßnahme der öffentli
chen Ordnung gerechtfertigt wer
den könne, die aufgrund einer an
deren Gefährdung der Interessen
der Gesellschaft erforderlich sei,
soweit diese Gefährdung tatsäch
lich bestehe und hinreichend
schwer sei. In einem solchen Fall

müsse jedoch die entsprechende
Ausnahme von den Artikeln 30 bis

34 des Vertrages durch Bezug
nahme auf eine tatsächlich vorlie

gende echte und schwere Gefähr
dung der Interessen der Gesell
schaft gerechtfertigt werden, der
die Maßnahme als solche der öf

fentlichen Ordnung begegnen
soll, nicht aber durch Bezug
nahme auf Angelegenheiten, die
nur eine theoretische Gefährdung
darstellt.

iv) Tatsächlich ließe sich die Auffas
sung vertreten, daß ein Mitglied
staat aus Gesichtspunkten der öf
fentlichen Ordnung ein legitimes
Interesse daran habe, zu verhin
dern, daß sein Hartgeld ohne Ge
nehmigung aus seinem Gebiet ver
bracht werde. Nach Meinung der
Kommission erlaube dies einem

Mitgliedstaat jedoch nicht, ein
Ausfuhrverbot für Münzen zu ver

hängen, wenn diese Münzen im
Inland frei als Waren gehandelt
werden könnten; das Verbot
müßte vielmehr gleichmäßig ohne
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Diskriminierung angewandt wer
den; die Maßnahme wäre tatsäch
lich ein wesentlich weniger wirksa
mes Instrument der öffentlichen

Ordnung, wenn sie nicht
ohne Diskriminierung angewandt
würde.

b) „sicherzustellen, daß ein aus der
Werterhöhung des in den Münzen
enthaltenen Metalls entstehender Ge

winn eher dem Mitgliedstaat als
einem einzelnen zuwächst":

i) Da die Mitgliedstaaten für das In
verkehrbringen ihres eigenen Hart
geldes allein verantwortlich seien,
sei der Wert des Metallgehaltes
der von ihnen ausgegebenen Mün
zen für sie von legitimem Inter
esse; er könne vernünftigerweise
als Angelegenheit der öffentlichen
Ordnung betrachtet werden, hin
sichtlich derer sie ihr Ermessen in
nerhalb der Grenzen des Vertra

ges ausüben könnten. Nach Auf
fassung der Kommission könnte
jedoch ein Mitgliedstaat — in der
Absicht, zu verhindern, daß der
Gewinn aus der Werterhöhung
des Metallgehalts einem einzelnen
zuwachse — die Ausfuhr seines

eigenen Hartgeldes (ob gesetzli
ches Zahlungsmittel oder nicht)
nur dann zu Recht verbieten,
wenn es den einzelnen in allen Fäl

len verboten wäre, diesen Gewinn
zu erzielen.

c) „zu verhindern, daß seine Münzen
außerhalb seines Hoheitsgebietes zer
stört werden, was eine strafbare Hand
lung darstellen würde, wenn es inner
halb seines Hoheitsgebietes ge
schähe":

Wie bereits bemerkt, seien die Mit
gliedstaaten für das Inverkehrbringen
ihres eigenen Hartgeldes allein verant-

wortlich. Die Zerstörung seines Hart
geldes sei somit offenkundig für jeden
Mitgliedstaat von legitimem Interesse;
dieses könne vernünftigerweise als An
gelegenheit der öffentlichen Ordnung
betrachtet werden, hinsichtlich deren
der Mitgliedstaat in den Grenzen des
Vertrages nach seinem Ermessen han
deln könne. Darüber hinaus sei die

Zerstörung von Hartgeld im Vereinig
ten Königreich strafrechtlich verbo
ten. Nach Auffassung der Kommis
sion ist ein Verbot der Ausfuhr von

Münzen, die innerhalb des nationalen
Hoheitsgebietes nicht eingeschmolzen
oder sonst zerstört werden dürften,
um ein Einschmelzen oder die son

stige Zerstörung in einem anderen
Mitgliedstaat zu verhindern, eine An
gelegenheit der „öffentlichen Ord
nung" im Sinne des Artikels 36 des
Vertrages; unter den in der Sachver
haltsdarstellung geschilderten Umstän
den liege weder eine willkürliche Dis
kriminierung noch eine verschleierte
Beschränkung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten vor.

Die Kommission fügt eine kurze Zusam
menfassung der Ende 1976 für Gold gel
tenden Handelsbeschränkungen der Mit
gliedstaaten an.

In der Sitzung vom 14. Juni 1978 haben
die Berufungsführer, vertreten durch R.
Du Cann Q.C. und R. Alun Jones, die
Regierung des Vereinigten Königreichs,
vertreten durch P. Archer Q.C., Solicitor
General, und H. Woolf, und die Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften,
vertreten durch ihren Rechtsberater T.

Townsend als Bevollmächtigten, münd
liche Ausführungen gemacht.
Der Generalanwalt hat seine Schlußan

träge in der Sitzung vom 4. Juli 1978 vor
getragen.
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Entscheidungsgründe

1 Mit Beschluß vom 15. Dezember 1977, beim Gerichtshof eingegangen am
16. Januar 1978, hat der Court of Appeal of England and Wales (Criminal
Division) dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag eine Reihe von
Fragen zur Auslegung der Artikel 30 bis 37 sowie der Artikel 67 bis 73 des
Vertrages vorgelegt.

2/4 Diese Fragen stellen sich in einem Berufungsverfahren in Strafsachen; die
Berufung wurde von drei britischen Staatsangehörigen (im folgenden „die
Berufungsführer" genannt) eingelegt, die vor dem Crown Court Canterbury
für schuldig befunden worden waren, wissentlich an einer betrügerischen
Umgehung des Verbotes der Einfuhr von Goldmünzen in das Vereinigte Kö
nigreich und des Verbotes der Ausfuhr vor dem Jahre 1947 geprägte Mün
zen aus Silberlegierungen aus dem Vereinigten Königreich beteiligt gewesen
zu sein. Die Einfuhr von Goldmünzen in das Vereinigte Königreich ist kraft
der Import of Goods (Control) Order 1954 verboten, die der Board of Trade
in Ausübung seiner Befugnisse nach dem Import, Export and Customs Po
wers (Defence) Act 1939 erlassen hat. Kraft einer Offenen Allgemeinen Ein
fuhrlizenz des Secretar)' of State for Trade and Industry vom 5. Juli 1973
war die Einfuhr sämtlicher Waren mit gewissen Ausnahmen — zu denen
Goldmünzen nicht gehörten — erlaubt; mit der Änderung Nr. 10 zu dieser
Lizenz vom 15. April 1975, die am 16. April 1975 in Kraft trat, wurden
jedoch die Goldmünzen den Waren zugeordnet, deren Einfuhr vorbehaltlich
einer Lizenz des Board of Trade verboten war.

5/7 Kraft der Export of Goods (Control) Order 1970, die in Ausübung der von
dem genannten Gesetz aus dem Jahre 1939 übertragenen Befugnisse erlassen
wurde, ist es vorbehaltlich einer Lizenz verboten, mehr als 10 vor dem Jahre
1947 aus Silberlegierungen geprägten Münzen des Vereinigten Königreichs
auf einmal auszuführen, wenn diese Münzen zur Zeit der Ausfuhr nicht älter
als hundert Jahre sind. Die Ausfuhr dieser Münzen in einen anderen Mit
gliedstaat der EWG war durch eine Offene Allgemeine Lizenz des Secretary
of State vom 20. Dezember 1972 genehmigt worden, welche bezüglich dieser
Münzen durch eine andere Offene Allgemeine Lizenz vom 25. Januar 1973
aufgehoben und ersetzt worden war. Diese zweite Offene Allgemeine Lizenz
wurde durch eine weitere Offene Allgemeine Lizenz vom 5. Juli 1974 aufge
hoben, die am 15. Juli 1974 in Kraft trat; kraft dieser Lizenz wurden die
genannten Münzen von der Offenen Allgemeinen Lizenz ausgenommen, so
daß sie seit dem 15. Juli 1974 nur noch kraft einer besonderen Lizenz ausge
führt werden können.
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8/9 Die Berufungsführer hatten in der Zeit vom 24. April 1975 bis zum 30. Juni
1975 3 400 südafrikanische Krügerrand in das Vereinigte Königreich bringen
lassen, die von der Firma Agosi in Pforzheim, Bundesrepublik Deutschland,
erworben worden waren. Sie hatten ferner in der Zeit vom 7. August 1974
bis zum 26. Mai 1975 für dieselbe deutsche Firma 40,39 Tonnen vor dem
Jahre 1947 aus Silberlegierungen geprägter Münzen des Vereinigten König
reichs ausgeführt, und zwar Sixpence-, Shilling-, Florin- und Half-crown-
Münzen.

ю/в Die Berufungsführer hatten sich vor dem Gericht erster Instanz für schuldig
erklärt; sie legten dann Berufung zum Court of Appeal (Criminal Division)
ein, wo sie vortrugen, daß die britischen Bestimmungen, welche die fragli
chen Ein- und Ausfuhren verböten, gegen die Artikel 30 und 34 des Vertra
ges verstießen. Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 42 der Beitrittsakte ver
biete für das Vereinigte Königreich spätestens seit dem 1. Januar 1975 jede
Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung der
Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten. Artikel 34 in Verbindung mit dem
genannten Artikel 42 verbiete für das Vereinigte Königreich spätestens seit
dem 1. Januar 1975 jede Maßnahme von gleicher Wirkung wie eine mengen
mäßige Beschränkung der Ausfuhren nach anderen Mitgliedstaaten. Die Be
rufungsführer trugen ferner vor, daß die Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
des britischen Rechts nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung nach Arti
kel 36 des Vertrages gerechtfertigt werden könnten.

14/17 Demgegenüber trug die britische Regierung vor, die ein- bzw. ausgeführten
Münzen stellten „Kapital" im Sinne der Artikel 67 ff. des Vertrages dar; die
Artikel 30 und 34 seien folglich unanwendbar. Selbst wenn aber die fragli
chen Münzen als Waren zu betrachten wären, die unter Artikel 30 ff. des
Vertrages fielen, so seien die Ein- und Ausfuhrbeschränkungen doch nach
Artikel 36 des Vertrages zulässig, weil sie aus Gründen der öffentlichen Ord
nung gerechtfertigt seien. Die Einfuhr bestimmter Goldmünzen in das Ver
einigte Königreich sei verboten worden, um

i) die Belastung der Zahlungsbilanz zu verhindern und

ii) die Spekulation und das Horten von unproduktivem Vermögen zu verhin
dern.

Die Ausfuhr vor dem Jahre 1947 aus Silberlegierungen geprägter Münzen
des Vereinigten Königreichs sei verboten worden, um

i) sicherzustellen, daß kein Mangel an Hartgeld für den öffentlichen Ge
brauch auftrete,
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ii) sicherzustellen, daß ein aus der Werterhöhung des in den Münzen enthal
tenen Metalls entstehender Gewinn eher dem Mitgliedstaat als einem ein
zelnen zuwachse,

iii) zu verhindern, daß diese Münzen des Vereinigten Königreichs außerhalb
seines Hoheitsgebiets zerstört würden, was eine strafbare Handlung dar
stellen würde, wenn es innerhalb seines Hoheitsgebietes geschähe.

18 Bei dieser Sachlage hat der Court of Appeal die folgenden Fragen vorgelegt:

1. Sind die folgenden Münzen im Grundsatz „Kapital" im Sinne des Kapi
tels 4 im Zweiten Teil, Titel III, des Vertrages von Rom :

a) in einem Drittland hergestellte Goldmünzen, beispielsweise Krüger
rand, die sich in einem Mitgliedstaat im freien Verkehr befinden;

b) Münzen aus Silberlegierungen, die in einem Mitgliedstaat gesetzliches
Zahlungsmittel sind;

c) Münzen eines Mitgliedstaats aus Silberlegierungen, die gesetzliches
Zahlungsmittel waren, es aber nicht mehr sind, und die in diesem Staat
dennoch als Münzen gegen die Zerstörung in diesem Staat geschützt
sind?

2. Bejahendenfalls: Kann aus der Menge und der Art, in der, und aus den
Zwecken, zu denen solche Münzen gehandelt werden, folgen, daß sie
nicht mehr „Kapital" im Sinne des Kapitels 4 im Zweiten Teil, Titel III,
sind?

3. Schließt die Anwendung des Kapitels. 4 im Zweiten Teil, Titel III, des
Vertrages von Rom auf diejenigen der vorgenannten Münzen, die „Kapi
tal" darstellen, die Anwendung des Kapitels 2 im Zweiten Teil, Titel I,
des Vertrages aus?

4. Falls auch nur eine der obigen Fragen dahin gehend beantwortet werden
sollte, daß die fraglichen Waren unter Kapitel 2 im Zweiten Teil, Titel I,
fallen — kann sich dann ein Mitgliedstaat auf die in Artikel 36 des Vertra
ges von Rom erwähnte „öffentliche Ordnung" berufen, um

a) die Einfuhr von Goldmünzen aus wenigstens einem der folgenden
Gründe, nämlich

i) die Belastung seiner Zahlungsbilanz zu verhindern,

ii) die Spekulation und das Horten von unproduktivem Vermögen zu
verhindern,
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b) die Ausfuhr seiner eigenen Münzen aus Silberlegierungen aus wenig
stens einem der folgenden Gründe, nämlich

i) sicherzustellen, daß kein Mangel an Hartgeld für den öffentlichen
Gebrauch auftritt,

ii) sicherzustellen, daß ein aus der Werterhöhung des in den Münzen
enthaltenen Metalls entstehender Gewinn eher dem Mitgliedstaat
als einem einzelnen zuwächst,

iii) zu verhindern, daß seine Münzen außerhalb seines Hoheitsgebietes
zerstört werden, was eine strafbare Handlung darstellen würde,
wenn es innerhalb seines Hoheitsgebiets geschähe,

zu beschränken?

19/20 Bei näherem Hinsehen ergibt sich, daß die gestellten Fragen zwar ihrer Fas
sung nach die Klassifizierung der fraglichen Münzen als „Kapital" betonen,
daß sie in Wirklichkeit aber dahin gehen, ob diese Münzen Waren sind, die
unter die Artikel 30 bis 37 des Vertrages fallen, oder aber Zahlungsmittel,
die unter andere Bestimmungen fallen. So verstanden müssen diese Fragen
im Rahmen des Gesamtsystems des Vertrages geprüft werden.

21/22 Eine Untersuchung dieses Systems zeigt, daß die Regeln über den freien Wa
renverkehr, insbesondere die Artikel 30 ff. über die Beseitigung der mengen
mäßigen Beschränkungen und der Maßnahmen gleicher Wirkung nicht nur
im Verhältnis zu den Sonderregeln über den Kapitalverkehr zu betrachten
sind, sondern auch im Verhältnis zu den gesamten Vertragsbestimmungen
über den Zahlungsverkehr, der den verschiedensten Zwecken dienen kann
und wovon der Kapitaltransfer nur eine besondere Gruppe darstellt. Zwar
haben einerseits die Artikel 67 bis 73 des Vertrages über die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs eine besondere Bedeutung hinsichtlich eines der in Arti
kel 3 des Vertrages genannten Ziele, nämlich der Beseitigung der Hinder
nisse für den freien Kapitalverkehr, andererseits müssen jedoch die Artikel
104 bis 109, die die Gesamtzahlungsbilanz und deshalb die Gesamtheit der
Geldbewegungen betreffen, als wesentlich für die Erreichung der Freiheit des
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs erachtet werden, die für die
Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes von grundlegender Bedeutung
ist.

23/25 Insbesondere verpflichtet sich nach Artikel 106 „jeder Mitgliedstaat .. ., in
der Währung des Mitgliedstaats, in dem der Gläubiger oder der Begünstigte
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ansässig ist, die Zahlungen zu genehmigen, die sich auf den Waren-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beziehen, sowie den Transfer von Kapi
talbeträgen und Arbeitsentgelten zu gestatten, soweit der Waren-, Dienstlei
stungs-, Kapital- und Personenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten nach
diesem Vertrag liberalisiert ist". Diese Bestimmung soll die Durchführung
der Zahlungen sicherstellen, die für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs
wie für den freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr erforder
lich sind. Hieraus ist abzuleiten, daß Zahlungsmittel im System des Vertrages
nicht als Waren zu betrachten sind, die unter die Artikel 30 bis 37 des Vertra
ges fallen.

26 Münzen aus Silberlegierungen, die in einem Mitgliedstaat gesetzliches Zah
lungsmittel sind, sind ihrer Natur nach als Zahlungsmittel zu betrachten;
hieraus folgt, daß ihr Transfer nicht unter die Artikel 30 bis 37 des Vertrages
fällt.

27/28 Wenn auch zweifelhaft sein kann, ob Krügerrand als gesetzliches Zahlungs
mittel zu erachten sind, so ist doch festzustellen, daß diese Münzen auf den
Währungsmärkten der Mitgliedstaaten, die den Handel mit ihnen gestatten,
als Geld behandelt werden. Ihr Transfer muß folglich als Zahlungsverkehr
klassifiziert werden, der nicht unter die Artikel 30 bis 37 fällt.

29 Angesichts dieser Erwägungen ist es nicht nötig, der Frage nachzugehen, un
ter welchen Bedingungen der Transfer dieser beiden Arten von Münzen etwa
als Kapitalverkehr oder aber als laufende Zahlung zu betrachten wäre.

30/31 Die Frage 1 c bezieht sich auf Münzen eines Mitgliedstaats aus Silberlegierun
gen, die in diesem Mitgliedstaat gesetzliches Zahlungsmittel waren, die es
aber nicht mehr sind, und die dennoch als Münzen gegen die Zerstörung
geschützt sind. Solche Münzen sind nicht als Zahlungsmittel im oben darge
legten Sinne zu erachten, so daß sie als Waren qualifiziert werden können,
die unter die Artikel 30 bis 37 des Vertrages fallen.

32/34 Es ist Sache der Mitgliedstaaten, ihre eigenen Münzen zu prägen und sie
gegen die Zerstörung zu schützen. Aus den Akten ergibt sich, daß es im
Vereinigten Königreich verboten ist, inländische Münzen einzuschmelzen
oder zu zerstören, selbst wenn sie nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel
sind. Ein Verbot der Ausfuhr solcher Münzen mit dem Ziel, zu verhindern,
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daß sie in einem anderen Mitgliedstaat eingeschmolzen oder zerstört wer
den, ist aus Gründen der öffentlichen Ordnung im Sinne des Artikels 36 des
Vertrages gerechtfertigt, weil es zum Schutz des Münzrechts dient, das her
kömmlich als wesentliches Interesse des Staates betrachtet wird.

Kosten

35/36 Die Auslagen der italienischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Kö
nigreichs und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor
dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig.
Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit
in dem vor dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Entschei
dung über die Kosten obliegt daher diesem Gericht.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Court of Appeal (Criminal Division) mit Beschluß vom
15. Dezember 1977 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. Die Artikel 30 bis 37 des Vertrages gelten nicht für

a) Münzen aus Silberlegierungen, die in einem Mitgliedstaat gesetzli
ches Zahlungsmittel sind,

b) Goldmünzen wie zum Beispiel Krügerrand, die in einem Drittstaat
hergestellt sind, sich aber in einem Mitgliedstaat im freien Verkehr
befinden.

2. Ein Ausfuhrverbot für Münzen eines Mitgliedstaats aus Silberlegierun
gen, die gesetzliches Zahlungsmittel in diesem Staat waren, es aber
nicht mehr sind, die einzuschmelzen oder sonst zu zerstören im Inland
jedoch verboten ist, ist aus Gründen der öffentlichen Ordnung im
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Sinne des Artikels 36 des Vertrages gerechtfertigt, wenn es erlassen
wurde, um das Einschmelzen oder Zerstören in anderen Mitgliedstaa
ten zu verhindern.

Kutscher Mackenzie Stuart Donner

Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. November 1978.

Für den Kanzler:

F. A. Pompe
Hilfskanzler

Für den Präsidenten:

J. Mertens de Wilmars
Präsident der Ersten Kammer

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS HENRI MAYRAS
VOM 4. JULI 1978 <appnote>1</appnote>

Herr Präsident
meine Herren Richter!

I — Dank dem vom Berichterstatter vor

gelegten sehr ausführlichen Sitzungsbe
richt haben Sie sicherlich noch den die

sem Vorabentscheidungsersuchen des
Court of Appeal (Criminal Division) zu
grunde liegenden Sachverhalt sowie die
Ihnen von diesem Gericht gestellten Fra
gen in Erinnerung.

Die drei Berufungsführer im Ausgangs
verfahren waren vor dem Crown Court

Canterbury wegen des Versuchs ange
klagt, rechtswidrig 3 400 Krügerrand in
das Vereinigte Königreich einzuführen.
Zwei von ihnen, die zwischen dem 7.
August 1974 und dem 26. Mai 1975
40,39 Tonnen im Vereinigten Königreich

geprägter Münzen aus Silberlegierungen
ausgeführt hatten, waren angeklagt, sich
verabredet zu haben, das damals gel
tende Verbot der Ausfuhr solcher Mün
zen zu umgehen.
Vor dem erstinstanzlichen Gericht be

kannte sich einer der Berufungsführer
schuldig, in der Folge trugen jedoch alle
vor, es liege keine strafbare Handlung
vor, weil die Ein- und Ausfuhrverbote
für diese Münzen dem Vertrag von Rom
widersprächen. Das Gericht wies diese
Auffassung zurück, ohne nach Artikel
177 verfahren zu sein.

In der Folge bekannten sie sich für schul
dig; auf ihre Berufung hin beschloß das
Gericht zweiter Instanz, Ihnen ein Vor
abentscheidungersuchen vorzulegen.
Die Delikte betreffen Gold- und Silber
münzen.

1 — Aus dem Französischen übersetzt.
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